
 

 
Vielfältige Natur in Hirtenberg 
 
 

 
  



-2- 

Inhaltsverzeichnis 

1. Vorwort ........................................................................................................................................... 4 

2. Allgemeines zum Biosphärenpark Wienerwald .............................................................................. 5 

2.1 Geographische Lage und Geologie .......................................................................................... 5 

2.2 Geschichte ............................................................................................................................... 6 

2.3 Rechtliche Grundlagen ............................................................................................................ 7 

2.3.1 Biosphärenpark ............................................................................................................... 7 

2.3.2 Europaschutzgebiet ......................................................................................................... 9 

2.3.3 Naturschutzgebiet ......................................................................................................... 11 

2.3.4 Landschaftsschutzgebiet ............................................................................................... 11 

2.3.5 Naturpark ...................................................................................................................... 11 

2.3.6 Naturdenkmal ................................................................................................................ 12 

2.3.7 Geschützte Biotope ....................................................................................................... 12 

2.3.8 Wiener Grüngürtel ........................................................................................................ 12 

3. Naturraum im Biosphärenpark Wienerwald ................................................................................. 13 

3.1 Wald ...................................................................................................................................... 14 

3.2 Offenland ............................................................................................................................... 15 

3.3 Gewässer ............................................................................................................................... 17 

4. Allgemeines zur Gemeinde Hirtenberg ......................................................................................... 18 

4.1 Geographische Lage .............................................................................................................. 18 

4.2 Landschaftliche Beschreibung ............................................................................................... 20 

4.3 Schutzgebiete ........................................................................................................................ 21 

5. Naturraum in der Gemeinde Hirtenberg ....................................................................................... 23 

5.1 Wald ...................................................................................................................................... 24 

5.2 Offenland ............................................................................................................................... 26 

5.2.1 Biotoptypen Offenland .................................................................................................. 26 

5.2.2 FFH-Lebensraumtypen im Offenland ............................................................................ 33 

5.2.3 Flächen mit Handlungsempfehlung ............................................................................... 36 

5.2.4 Flächen mit Verbesserungspotential ............................................................................. 39 

5.2.5 Zusammenfassung Offenland ........................................................................................ 40 

5.3 Gewässer ............................................................................................................................... 41 

5.3.1 Fließgewässer ................................................................................................................ 41 

5.3.2 Neophytenproblematik und Bekämpfungsmethoden .................................................. 48 

5.4 Schutz- und Erhaltungsziele in der Gemeinde ...................................................................... 60 



-3- 

6. Literatur ......................................................................................................................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bearbeitung: 

Biosphärenpark Wienerwald Management GmbH 

Norbertinumstraße 9    3013 Tullnerbach 

Telefon: +43 2233 54187 

Email: office@bpww.at 

https://www.bpww.at 

 

Redaktion: 

Mag. Johanna Scheiblhofer 

Wolfgang Schranz 

 

 

Stand: Mai 2022, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben dienen ausschließlich der Infor-
mation. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Anga-
ben. 

 

 

Titelbild: Auf ehemaligen Ackerflächen in der Flur „Paradeis“ haben sich artenreiche Trockenwiesen entwickelt (Foto: 

BPWW/J. Scheiblhofer)  

mailto:office@bpww.at


-4- 

1. Vorwort 

Der Wienerwald ist eines der größten zusammenhängenden Laubwaldgebiete Europas, das großflächig 

von Buchenwäldern dominiert wird. Bemerkenswert ist aber auch die Vielfalt der insgesamt 33 unter-

schiedlichen Waldtypen. Darunter sind besonders seltene Wälder, wie die österreichweit größten 

Flaum-Eichenbestände und die einzigartigen Schwarz-Föhrenwälder am Ostrand des Wienerwaldes. 

Gleichzeitig ist der Wienerwald eine in Mitteleuropa einzigartige Kulturlandschaft. Das Offenland mit 

seinen Wiesen, Weiden, Äckern und Weingärten und mit einer Fülle von kleinräumigen Landschafts-

elementen sowie seinen Fließgewässern ist ebenso prägend für den Wienerwald. 

Der Wienerwald ist ein schon seit langer Zeit vom Menschen genutzter Natur- und Kulturraum. Bereits 

vor rund 7.600 Jahren wurden die ersten Menschen an der Thermenlinie mit bäuerlichen Siedlungen 

sesshaft und gestalteten ihre Umgebung maßgeblich. Der Weinbau prägt die Thermenlinie an den Ost-

abhängen des Wienerwaldes seit mehr als 2.000 Jahren. Die Besiedlung des zentralen Wie-nerwaldes 

begann mit der Gründung der ersten Klöster ab 1.100 n.Chr. Seither haben die Menschen das Gebiet 

mehr oder weniger intensiv gestaltet und verändert. Aus einer Naturlandschaft entstand eine sehr 

vielfältige Kulturlandschaft, deren ökologischer Wert jedoch nicht geringer ist, als jener der heute oft 

mit Nachdruck im Naturschutz hervorgehobenen Wildnis. Viele Lebensräume und Arten kommen im 

Wienerwald nur aufgrund der Bewirtschaftung der Landschaft durch den Menschen seit Jahrhunder-

ten bzw. Jahrtausenden vor.  

Die vielfältige Kulturlandschaft des Wienerwaldes mit Wiesen, Weingärten, Äckern, Hecken, Obstbäu-

men, Trockensteinmauern, Steinriegeln, Böschungen und vielem mehr, ist Lebensraum zahlreicher 

Tier- und Pflanzenarten. Das abwechslungsreiche Landschaftsbild ist außerdem ein wichtiger und 

hochwertiger Erholungsraum für den Menschen. Die Offenlandschaft ist seit ihrer Entstehung zahlrei-

chen Veränderungen in der Bewirtschaftungsweise unterworfen. Starke Siedlungs- und Verkehrsflä-

chenentwicklung, Materialabbau, Intensivierung aber auch Aufgabe der landwirtschaftlichen Bewirt-

schaftung und darauffolgende Wiederbewaldung sind Entwicklungen, denen sich Naturschützer heute 

stellen müssen. All diese Faktoren haben direkten Einfluss auf das Flächenausmaß und die ökologische 

Qualität der Offenlandflächen im Wienerwald. Zahlreiche, in der Vergangenheit ökologisch höchst 

wertvolle Offenlandgebiete sind heute verwaldet. Der menschlich verursachte Stick-stoffeintrag aus 

der Luft, der durch Heizungen, Verkehr und Industrie entsteht, beschleunigt den Prozess. Der Nähr-

stoffeintrag schädigt vor allem nährstoffarme Lebensräume, wie Trockenrasen. 

Der Wienerwald ist ein Zentrum der biologischen Vielfalt in Europa. Hier treffen mit den Alpen und der 

pannonischen Tiefebene verschiedene biogeographische Regionen und Klimabereiche aufeinander. 

Die unterschiedlichen geologischen Bedingungen, der deutliche Höhenunterschied zwischen etwa 160 

bis fast 900 m und nicht zuletzt die Tätigkeit des Menschen ließen eine vielfältige Kulturlandschaft im 

Offenland aber auch viele verschiedene Waldtypen entstehen. Sie sind Grundlage für einen außeror-

dentlichen Reichtum an Arten und Lebensräumen und machen den Wienerwald zu einem Gebiet von 

besonderer naturschutzfachlicher, kultureller und regionalwirtschaftlicher Bedeutung. 

Der Biosphärenpark Wienerwald ist eine Modellregion für nachhaltige Entwicklung. Die „Grüne Lunge 

Wiens“ ist als Lebens- und Erholungsraum für etwa 855.000 Menschen besonders wertvoll und schüt-

zenswert. Ziel ist es, die Natur zu schützen, wo Lebensräume und Arten diesen Schutz brauchen, und 

gleichzeitig die Region zu einer Lebensregion für verantwortungsvolles Wirtschaften und Handeln zu 

entwickeln.  
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2. Allgemeines zum Biosphärenpark Wienerwald 

2.1 Geographische Lage und Geologie 

Der Wienerwald ist eine hügelige bis leicht gebirgige Landschaft mit Seehöhen von 160 bis 890 m, die 

von zahlreichen kleineren Bach- und Flusstälern durchzogen wird. Er ist der nordöstliche Ausläufer der 

Ostalpen und eine Klima- und Wetterscheide, da seine Hügelzüge eine Barriere für die vorherrschen-

den feuchten, atlantischen Westwinde bilden. Sein Ostrand ist daher klimatisch begünstigt und von 

pannonischem Klima geprägt. Die Gesamtfläche des Gebietes beträgt rund 105.000 Hektar, wovon 

mehr als 60% bewaldet sind. Der Großteil des Biosphärenparks liegt in Niederösterreich, etwa 10.000 

Hektar befinden sich auf Wiener Stadtgebiet in den Bezirken 13, 14, 16, 17, 18, 19 und 23. Das Trie-

stingtal und das Gölsental begrenzen den Wienerwald nach Süden, die Große Tulln nach Westen. Im 

Norden fallen die Wienerwaldhöhen zum Tullnerfeld und zur Donau ab, im Osten mit der Thermenlinie 

zum Wiener Becken. 

Nach dem vorherrschenden Grundgestein wird der Wienerwald in zwei geologische Bereiche einge-

teilt. Der Flysch-Wienerwald („Sandstein-Wienerwald) ist der östlichste Teil der Flyschzone und der 

weitaus größere Teil des Wienerwaldes. Im Norden fällt der Flysch-Wienerwald zum Tullnerfeld und 

zur Donau ab. Der im Südosten gelegene kalkalpine Wienerwald („Karbonat-Wienerwald“) ist der öst-

lichste Ausläufer der Nördlichen Kalkalpen. Die Grenze zwischen Flysch- und Karbonat-Wienerwald be-

ginnt nördlich von Kalksburg und verläuft nach Westen zwischen den Tälern der Reichen und der Dür-

ren Liesing. Zum Karbonat-Wienerwald gehören in Wien der Neuberg und die Klausen bei Kalksburg 

sowie der Zugberg bei Rodaun. Bereits auf niederösterreichischem Gebiet liegen der Höllensteinzug 

zwischen Perchtoldsdorf/Kaltenleutgeben und Sparbach, der Anninger bei Mödling sowie der Lindko-

gel bei Baden und der westlich anschließende Peilstein. 

Die Gesteine des Flysch-Wienerwaldes sind vielfältig. Es überwiegen Kalkmergel, Tonmergel und Sand-

steine, die in ihrer chemischen Zusammensetzung recht verschieden sind. Für die Lebensräume und 

Arten ist wesentlich, dass in der Schichtfolge – oft kleinflächig – kalkreiche Gesteine mit kalkarmen bis 

kalkfreien abwechseln. Charakteristisch sind auch die Landschaftsformen der Flyschzone: Sanfte, von 

Natur aus bewaldete Hügel, Berge ohne deutliche Gipfel und enge, tief eingeschnittene, V-förmige 

Gräben und Täler prägen das Bild. Da Flysch oft tonreich und parallel geschichtet ist und die Schicht-

folgen kaum ineinander verzahnt sind, neigen schon mäßig steile Hänge zu Rutschungen. Selbst nach 

geringen Niederschlägen fließt ein Großteil des Regenwassers im Flysch-Wienerwald oberflächlich ab, 

weil die Böden wenig Wasser aufnehmen können. Die sonst meist wenig Wasser führenden Bäche des 

Wienerwaldes schwellen dann sehr rasch an. 

Im Karbonat-Wienerwald sind die vorherrschenden Gesteine Dolomite und Kalke. Diese sind weitge-

hend wasserdurchlässig, nicht nur wegen der reichlichen Klüfte und Risse, sondern vor allem wegen 

ihrer Löslichkeit in säurereichem Wasser. Die Böden im Karbonat-Wienerwald sind daher generell tro-

ckener. Quellen gibt es nur dort, wo wasserundurchlässige Schichten Quellhorizonte bilden. Stellen-

weise kommt im Karbonat-Wienerwald ein besonderer Bodentyp vor, die Terra Fusca („Kalkstein-

Braunlehm“). Das sind sehr alte, entkalkte, nährstoffreiche, lehmige Böden mit fast auwaldartiger Ve-

getation. Auffallend ist das Vorkommen von Gipfel-Eschenwäldern mit Frühlings-Geophyten, d.h. früh 

im Jahr blühenden Zwiebel- und Knollenpflanzen, auf Bergrücken und Plateaus mit Terra Fusca. 
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2.2 Geschichte 

Bereits in der Jungsteinzeit, vor etwa 7.600 Jahren, befanden sich am Rand des Wienerwaldes im heu-

tigen Brunn am Gebirge und in Perchtoldsdorf erste bäuerliche Siedlungen (STADLER 2010). Die ersten 

sesshaften Menschen in der Region beeinflussten durch Rodungen, Ackerbau und Viehzucht die Land-

schaft, ihre Lebensräume und vorkommenden Arten. Der zentrale Wienerwald wurde erst wesentlich 

später besiedelt. Bis zum Mittelalter war er ein schwer zu durchdringendes, kaum besiedeltes Gebiet. 

Erst Klostergründungen, wie Klosterneuburg (1114), Heiligenkreuz (1133), Klein-Mariazell (1136) und 

Mauerbach (1314), gaben Impulse zur Besiedlung und Kultivierung der zentralen Bereiche des Wien-

erwaldes.  

Ab 1840 beschleunigte sich durch die stark steigende Nachfrage Wiens nach Holz, Kalk, Sand und Le-

bensmitteln auch die Besiedlung des Wienerwaldes. Die Wasserkraft entlang der Flüsse ermöglichte 

die Ansiedlung von Mühlen, Schmieden, Manufakturen und später von Industrien. Um 1870 gab es 

Pläne, den Wienerwald großteils zu roden, beziehungsweise an Unternehmer zu verkaufen, um die 

Staatsfinanzen zu sanieren. Der Geologe und spätere Mödlinger Bürgermeister Josef Schöffel konnte 

dies durch seinen publizistischen Kampf gegen die Abholzung verhindern. Zur selben Zeit kam es im 

Triestingtal und entlang der Thermenlinie zu einem industriellen und touristischen Aufschwung mit 

reger Bautätigkeit und dem Ausbau von Verkehrswegen. Die Wiener Gesellschaft fuhr auf Sommerfri-

sche in den Wienerwald. Zuvor kleine Orte, wie Kaltenleutgeben oder Neuhaus, wuchsen zu Kur-orten 

heran. 

Nach den beiden Weltkriegen entstanden vor allem am Rand des Wienerwaldes zahlreiche Kleingar-

tensiedlungen, die sich bis heute oft zu dicht bebauten Einfamilienhausgebieten entwickelten. Auch 

die stadtnahen Waldbestände wurden in den Zeiten des Brennholzmangels stark in Mitleidenschaft 

gezogen. Gleichzeitig regten sich ab den 1920er Jahren wieder Initiativen zum Schutz des Wienerwal-

des. Als Folge dieser Aktivitäten wurde zum Beispiel der Lainzer Tiergarten 1941 zum Naturschutzge-

biet erklärt, und wurden zahlreiche Naturdenkmäler ausgewiesen (BRUNNER & SCHNEIDER 2005). In Nie-

derösterreich wurden Mitte der 1970er Jahre rund 1.150 km² des Wienerwaldes unter Landschafts-

schutz gestellt.  

Die 1960er bis 1980er Jahre brachten einen Wandel in der Landwirtschaft im Wienerwald, vom Voller-

werb zum Nebenerwerb. Zahlreiche der nun landwirtschaftlich nicht mehr benötigten Offenlandflä-

chen verwaldeten oder wurden umgewidmet, parzelliert und lösten einen Bauboom aus, der bis heute 

anhält. Heute sind raumordnerisch in vielen Wienerwald-Gemeinden praktisch kaum mehr Neuwid-

mungen von Bauland möglich, jedoch auch noch nicht alle als Bauland gewidmete Flächen tatsächlich 

verbaut. 

Die Bevölkerung der Gemeinden im Wienerwald wuchs in den Jahren von 1951 bis 2001 um durch-

schnittlich 34,5%. Die höchste Einwohnerzunahme hatte die Gemeinde Breitenfurt mit knapp 130% 

(WONKA 2011). Damit einhergehend breitete sich auch das Siedlungsgebiet stark aus. Da vor Ort nur 

wenige neue Arbeitsplätze entstanden, führte der Anstieg der Wohnbevölkerung zu verstärkten Ta-

gespendler-Bewegungen und zu hohem Verkehrsaufkommen und den damit verbundenen negativen 

Auswirkungen. Zwischen der meist aus der Stadt zugezogenen Bevölkerung und der Land- und Forst-

wirtschaft entstanden durch Intensivierung der Erholungsnutzung neue Konfliktfelder.  
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Um die Lösung der Probleme aktiv anzugehen, gründeten Bürger, Gemeindeverantwortliche, Medien-

vertreter, Wald- und Grundbesitzer, Lehrer, Wissenschaftler, NGOs und Fachleute verschiedenster 

Ausrichtungen 1983 in Gablitz die Wienerwald-Konferenz. Ziel dieses überregionalen und überpartei-

lichen Forums war es, die Öffentlichkeit und auch die Politik für die Probleme im Wienerwald zu sen-

sibilisieren und geeignete Strategien zur Vermeidung und Lösung dieser zu entwickeln. Dieser „Verein 

zum Schutz des Landschaftsschutzgebietes“ konnte in der Folge in enger Zusammenarbeit mit der „Pla-

nungsgemeinschaft Ost“ erreichen, dass die Landeshauptleute von Wien, Niederösterreich und dem 

Burgenland 1987 die „Erste Wienerwald-Deklaration“ unterzeichneten und sich dazu bekannten, 

Schutzmaßnahmen für den Wienerwald festzulegen. 2002 unterschrieben die Landeshauptleute von 

Wien und Niederösterreich eine „Zweite Wienerwald-Deklaration“. Gleichzeitig wurden in einer Mach-

barkeitsstudie der Arge Wienerwald verschiedene Schutzgebietskategorien verglichen, und für den 

Natur-, Kultur- und Wirtschaftsraum Wienerwald wurde der Biosphärenpark nach der Sevilla-Strategie 

der UNESCO als das optimale Schutzgebietskonzept erkannt. Nach dreijähriger Planungsphase wurde 

der Wienerwald 2005 von der UNESCO International als Biosphärenpark anerkannt, und von den bei-

den Bundesländern ein gemeinsames Management eingerichtet, das für den Betrieb und die Weiter-

entwicklung des Biosphärenparks entsprechend der Vorgaben der UNESCO verantwortlich ist. 

Der Biosphärenpark Wienerwald umfasst 51 Gemeinden in Niederösterreich und sieben Gemeindebe-

zirke in Wien mit einer Gesamtfläche von rund 105.000 Hektar. Er bringt die große Chance, die Lebens-

region von rund 855.000 Menschen ökologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich nachhaltig weiter-

zuentwickeln, neue Initiativen zu setzen und Ideen zu verwirklichen, um auch in Zukunft mit hoher 

Lebensqualität in und von der Region und in einer Umwelt mit hohem Natur- und Erholungswert leben 

zu können. Um diese Ziele zu erreichen, setzt das Biosphärenpark Wienerwald Management gemein-

sam mit zahlreichen Akteuren aus der Region verschiedenste Projekte in den Bereichen nachhaltige 

Land- und Forstwirtschaft, Vermarktung nachhaltiger Produkte, Naturschutz, Bildung, Öffentlichkeits-

arbeit, Forschung und Monitoring um. 

 

2.3 Rechtliche Grundlagen 

2.3.1 Biosphärenpark 

Biosphärenpark (in anderen Ländern auch Biosphärenreservat genannt) ist eine Auszeichnung der U-

NESCO (Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur) für Gebiete mit 

einer besonderen Kultur- und Naturlandschaft. Der Wienerwald wurde von der UNESCO im Jahr 2005 

anerkannt und ist seither eine „Modellregion für nachhaltige Entwicklung“ in den Bereichen Natur, 

Kultur, Wirtschaft und Bildung. Die Zonierung der Landschaft in drei Kategorien (Kernzone, Pflegezone, 

Entwicklungszone) soll dem Erreichen dieses Ziels Rechnung tragen (siehe Abbildung 1).  

Die Länder Niederösterreich und Wien trafen eine Vereinbarung gemäß Art. 15a des Bundes-Verfas-

sungsgesetzes (B-VG) über die Errichtung und den Betrieb eines Biosphärenparks im Wienerwald. Sie 

ist in Niederösterreich rechtlich im NÖ Biosphärenpark Wienerwald Gesetz LGBl. 5760-0 festgelegt und 

2006 in Kraft getreten. In Wien wurde die Vereinbarung im LGBl. für Wien Nr. 53/2006 veröffentlicht. 

Die Vereinbarung stellt die Basis der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern dar. Zusätzlich ist 

auch die Verordnung über die Kern- und Pflegezonen des Biosphärenpark Wienerwald vom Land Nie-

derösterreich LGBl. 53/2019 vom 25.06.2019 gültig.  
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Abbildung 1: Zonierung des Biosphärenpark Wienerwald mit Kern- und Pflegezonen 

 

Kernzonen sind Gebiete, die dem langfristigen Schutz von Lebensräumen, Tier- und Pflanzenarten 

möglichst ohne Einfluss des Menschen dienen, und die eine ausreichende Größe und Qualität zur Er-

füllung der Schutzziele aufweisen. Der Schutz der Kernzonen kann durch Erklärung zum Naturschutz-

gebiet (§11 NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 5500) bzw. Landschaftsschutzgebiet (in Wien) erfolgen. 

Die Vereinbarung für die Außernutzungstellung des Waldes ist eine privatrechtliche zwischen dem je-

weiligen Land und dem Grundeigentümer.  
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Bei den Kernzonen im Wienerwald handelt es sich um gekennzeichnete und streng geschützte Wald-

gebiete. Hier soll eine Waldentwicklung ohne menschliche Eingriffe möglichst ursprüngliche Lebens-

räume für seltene Pflanzen- und Tierarten erhalten. Abgestorbene Bäume verbleiben als Totholz im 

Wald und bilden so einen wichtigen Lebensraum für Käfer, Pilze und andere Lebewesen. Das Betreten 

der Kernzonen, die als Naturschutzgebiete verordnet sind, ist nur auf den gekennzeichneten Wegen 

erlaubt. In den Kernzonen steht die Schutzfunktion im Vordergrund. Die forstliche Nutzung ist einge-

stellt. Ausgenommen davon sind Maßnahmen, die dem Schutz des angrenzenden Waldes (z.B. durch 

Borkenkäferbefall) oder der Sicherheit der Besucher dienen, wie die Entfernung von Bäumen am Rand 

von offiziell angebotenen und markierten Wander-, Rad- oder Reitwegen, die eine Gefahr für den Be-

sucher darstellen. Die 37 Kernzonen nehmen etwa 5% der Biosphärenparkfläche ein. 

Pflegezonen sind zum größten Teil besonders erhaltens- und schützenswerte Offenlandbereiche in der 

Kulturlandschaft, wie Wiesen, Weiden oder Weingärten, aber auch die Gewässer. Gezielte Maßnah-

men sollen zu einer weiteren Verbesserung dieser Lebensräume führen. Sie sollen zu einem geringen 

Teil auch die Kernzonen vor Beeinträchtigungen abschirmen. Pflegezonen sind auf rund 31% der Bio-

sphärenparkfläche zu finden. Es handelt sich vorwiegend um Offenlandlebensräume. Eine Ausnahme 

bildet der Lainzer Tiergarten in Wien. 

Die Entwicklungszone ist Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum der Bevölkerung. In ihr sind Vorge-

hensweisen zu ökologisch, ökonomisch und sozio-kulturell nachhaltiger Entwicklung und schonender 

Nutzung natürlicher Ressourcen auf regionaler Ebene zu entwickeln und umzusetzen. Dazu zählen ein 

umwelt- und sozialverträglicher Tourismus sowie die Erzeugung und Vermarktung umweltfreundlicher 

Produkte. Die Entwicklungszone im Biosphärenpark Wienerwald nimmt 64% der Gesamtfläche ein und 

umfasst all jene Gebiete, die nicht als Kern- oder Pflegezone ausgewiesen sind: Siedlungen, Industrie-

gebiete, viele landwirtschaftliche Flächen und Wirtschaftswald.  

 

2.3.2 Europaschutzgebiet 

Als Europaschutzgebiete bezeichnet man Gebiete, die nach den EU-Vorgaben des Programmes Natura 

2000 nach Kriterien der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie sowie der Vogelschutz-Richtlinie unter Schutz 

gestellt sind. Die Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) hat zum Ziel, zur Sicherung der Artenvielfalt im 

europäischen Gebiet der Mitgliedsstaaten beizutragen. Der Fortbestand oder gegebenenfalls die Wie-

derherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensraumtypen und Habitate 

der Arten in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet soll gewährleistet werden. Es gilt ein sogenanntes 

„Verschlechterungsverbot“. Maßnahmen, die zur Erreichung der Schutzziele nötig sind, werden durch 

Managementpläne für die einzelnen Schutzgebietsflächen geregelt. 

Die 1979 in Kraft getretene Vogelschutz-Richtlinie (Richtlinie 79/409/EWG) regelt den Schutz der wild-

lebenden Vogelarten und ihrer Lebensräume in der Europäischen Union. Mit dieser Richtlinie haben 

sich die Mitgliedsstaaten der EU zur Einschränkung und Kontrolle der Jagd ebenso wie zur Verwaltung 

von Vogelschutzgebieten als wesentliche Maßnahmen zur Erhaltung, Wiederherstellung bzw. Neu-

schaffung der Lebensräume wildlebender Vogelarten verpflichtet. 

Im niederösterreichischen Teil des Wienerwaldes sind große Bereiche als Europaschutzgebiet Wie-

nerwald-Thermenregion ausgewiesen. Im Wiener Teil sind es das Naturschutzgebiet Lainzer Tiergar-

ten, das Landschaftsschutzgebiet Liesing mit Maurer Wald, Gütenbachtal und Zugberg sowie Teile des 

Leopoldsberges (siehe Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Natura 2000-Gebiete im Biosphärenpark Wienerwald 
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2.3.3 Naturschutzgebiet 

Ein Naturschutzgebiet ist ein weitgehend natürliches oder naturnahes Gebiet, das sich durch das Vor-

handensein schützenswerter Lebensräume und/oder das Vorkommen seltener bzw. gefährdeter Tier- 

und Pflanzenarten auszeichnet. Der Schutz dieser Naturgüter steht im Vordergrund, und mit dem 

Schutzziel unvereinbare Eingriffe sind verboten. Die Naturschutzgebiete dürfen nur auf offiziell ange-

botenen und markierten Wegen betreten werden. Ein Eingriff in das Pflanzenkleid oder Tierleben ist 

nicht gestattet. Land- und forstwirtschaftliche Nutzung, Jagd und Fischerei sind erlaubt, soweit nicht 

Beschränkungen zur Sicherung des Ziels der Schutzmaßnahme erforderlich sind. Weitere Ausnahmen, 

wie Wiesennutzung und Pflegemaßnahmen, sind unter bestimmten Voraussetzungen gestattet. Er-

laubte Erhaltungsmaßnahmen sind oft per Bescheid festgelegt. Der Schutzgebietstyp „Naturschutzge-

biet“ zählt zu den wichtigsten Kategorien des Flächenschutzes in Österreich. 

Im niederösterreichischen Teil des Biosphärenparks sind fast alle Kernzonen als Naturschutzgebiete 

geschützt. Weitere Naturschutzgebiete außerhalb der Kernzonen sind Eichkogel, Teufelstein-Fischer-

wiesen und Glaslauterriegel-Heferlberg-Fluxberg. Im Wiener Teil des Biosphärenpark Wie-nerwald ist 

der Lainzer Tiergarten als Naturschutzgebiet verordnet. 

 

2.3.4 Landschaftsschutzgebiet 

Durch ein Landschaftsschutzgebiet sollen typische Landschaftsbilder als Erholungsraum für den Men-

schen erhalten werden. Auf Grund der Landeskompetenz gibt es unterschiedliche rechtliche Rahmen-

bedingungen für Landschaftsschutzgebiete in Wien und Niederösterreich. In Wien ist der Schutz von 

Landschaftsschutzgebieten wesentlich strenger als in Niederösterreich. Im Wiener Landschaftsschutz-

gebiet sind Bauten, Eingriffe in landschaftsprägende Elemente, wie z.B. Baumgruppen, die Aufforstung 

von nicht bewaldeten Flächen, die Pflanzung von nicht-heimischen Baumarten, aber auch eine erheb-

liche Lärmentwicklung verboten. In Niederösterreich sind hingegen Bauten außerhalb von Ortsgebie-

ten, die Gewinnung von Rohstoffen, das Fällen von Baumgruppen sowie Erdablagerungen möglich, 

wenn eine entsprechende naturschutzrechtliche Bewilligung seitens der niederösterreichischen Na-

turschutzbehörde erteilt wird.  

In Wien liegen große Teile des Biosphärenparks im Landschaftsschutzgebiet, darunter auch alle Wiener 

Kernzonen. In Niederösterreich ist der gesamte Wienerwald Landschaftsschutzgebiet. 

 

2.3.5 Naturpark 

Naturparke sind Landschaften mit reichen Natur- und Kulturschätzen. Sie umfassen Landschaftsräume, 

die sich aufgrund ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für die Erholung oder für die Vermittlung von 

Wissen über die Natur besonders gut eignen. In Naturparken stehen der Schutz der Kulturlandschaft, 

die Regionalentwicklung, aber vor allem die Erholung und die Umweltbildung der BesucherInnen im 

Vordergrund. 

In Wien gibt es derzeit keine Naturparke. Im niederösterreichischen Teil des Biosphärenpark Wie-ner-

wald liegen die vier Naturparke Eichenhain, Föhrenberge, Purkersdorf-Sandstein-Wienerwald und 

Sparbach. Sie nehmen insgesamt eine Fläche von 10.800 Hektar ein. 
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2.3.6 Naturdenkmal 

Naturdenkmäler sind Naturgebilde, die sich durch ihre Eigenart, Seltenheit oder besondere Ausstat-

tung auszeichnen, besonders landschaftsprägend sind oder eine besondere wissenschaftliche oder kul-

turhistorische Bedeutung haben. Sie sind per Bescheid ausgewiesen. Am Naturdenkmal dürfen keine 

Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden. Das Verbot bezieht sich auch auf Maßnahmen, 

die außerhalb des von der Unterschutzstellung betroffenen Bereiches gesetzt werden, soweit von die-

sen nachhaltige Auswirkungen auf das Naturdenkmal ausgehen. 

Naturdenkmäler können flächige, beispielsweise naturschutzfachlich besondere Wiesen, als auch 

punktförmige Ausprägung (z.B. Einzelbäume) haben. Als Naturdenkmal können außerdem Naturele-

mente, wie Wasserfälle, Quellen, Felsbildungen, oder damit verbundene seltene Lebensräume ge-

schützt werden. Bekannte Beispiele für flächige Naturdenkmäler im Biosphärenpark Wienerwald sind 

die Tropfsteinhöhle in Alland, die Merkensteinhöhle in Gainfarn, die Himmelswiese bei Kalksburg (23. 

Bezirk) oder der Sieveringer Steinbruch (19. Bezirk).  

 

2.3.7 Geschützte Biotope 

Diese Schutzgebietskategorie gibt es ausschließlich in Wien. Geschützte Biotope können Lebensräume 

nach der EU Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie oder Biotoptypen sein, die in Wien vom Verschwinden be-

droht sind oder nur ein geringes Verbreitungsgebiet in Wien haben. Beispiele dafür sind Trockenrasen, 

Magerwiesen oder Feuchtgebiete. Die Naturschutzbehörde kann diese Biotope, insbesondere wenn 

sie wegen ihrer Repräsentativität, Flächenausdehnung oder ihres Erhaltungszustandes schützenswert 

sind, zu geschützten Biotopen erklären. Zur Erhaltung solcher Gebiete werden an das Schutzziel ange-

passte, vorgeschriebene Maßnahmen gesetzt. Negative Eingriffe sind verboten. 

 

2.3.8 Wiener Grüngürtel 

Der Wiener Grüngürtel ist ein Schutzgebiet gemäß der Bauordnung für Wien und fußt auf dem 1905 

beschlossenen Wald- und Wiesengürtel (FOET 2010). Er ist für die Erhaltung und Schaffung von Grün-

flächen, zur Wahrung der gesundheitlichen Interessen der BewohnerInnen der Stadt und zu deren Er-

holung in freier Natur bestimmt. Die Schutzkategorie („Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel“) findet 

sich in der gültigen Wiener Bauordnung und wird im Zuge der Flächenwidmungspraxis der Stadtpla-

nung nach wie vor zur Sicherung übergeordneter Grün- und Freiräume zur Anwendung gebracht. Die 

land- und forstwirtschaftliche Nutzung solcher Grünflächen ist zulässig. Es dürfen jedoch keine Bauten 

zu Wohnzwecken errichtet werden (siehe Bauordnung für Wien LGBl. Nr. 11/1930 §6).  

Der Wiener Grüngürtel umschließt heute das gesamte Stadtgebiet und hat eine Gesamtfläche von rund 

19.000 Hektar (FOET 2010). Teile des Wienerwaldes im Westen und Nordwesten von Wien, kleinere 

Grünflächen am Wiener und Laaer Berg im Süden, der Nord- und Südabschnitt der Donauinsel, die 

Lobau im Südosten, eine Grünzone im Nordosten im 21. Bezirk und der Bisamberg im Norden liegen in 

dieser Schutzkategorie. Etwa 7.500 Hektar des Wiener Grüngürtels befinden sich innerhalb des Bio-

sphärenparks. 
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3. Naturraum im Biosphärenpark Wienerwald 

 
Abbildung 3: Landbedeckung im Biosphärenpark Wienerwald  
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3.1 Wald 

Mehr als 60% des Gebietes nimmt der Wald ein (siehe Abbildung 3). Dies entspricht einer Fläche von 

etwa 67.000 Hektar. Die Verteilung der Waldtypen ist im Wienerwald am stärksten durch das Gestein 

bestimmt, vor allem durch die Lage im Flysch- oder im Karbonat-Wienerwald. Es sind derzeit 33 Wald-

typen nachgewiesen.  

Buchenwälder, wie sie in Mitteleuropa in dieser Ausdehnung kaum noch zu finden sind, prägen große 

Waldbereiche des Wienerwaldes. Sie sind die häufigsten Waldtypen im Biosphärenpark. An feuchteren 

und nährstoffreichen Standorten bilden sie hallenartige, oft unterwuchsarme Bestände. Unter trocke-

nen, flachgründigeren und nährstoffärmeren Bedingungen gibt es aber auch Buchenwaldtypen mit 

Unterwuchs aus Seggen und Gräsern sowie besonders schützenswerten Orchideenvorkommen. Die 

Larve des EU-weit geschützten Alpenbocks lebt im besonnten Totholz großer Buchen.  

Auf tonreichen, nicht zu trockenen Böden wachsen Eichen-Hainbuchenwälder. Charakteristisch sind 

die bizarren Schwarz-Föhrenwälder auf Kalk- oder Dolomit-Klippen an der Thermenlinie und im südli-

chen Karbonat-Wienerwald. Tannenreiche Wälder haben ihren Schwerpunkt in höheren Lagen des 

südwestlichen Wienerwaldes. Seltene Wälder sind Ahorn-Eschenwälder, Blaustern-Eschenwälder, 

Flaum-Eichenwälder und Lindenwälder. Sie kommen aufgrund ihrer besonderen Ansprüche von Natur 

aus meist nur kleinflächig vor und stellen europaweit geschützte Waldtypen dar. 

Auwälder und Schwarz-Erlenwälder stehen heute durch Gewässerverbauung, Quellfassung und Tro-

ckenlegung oft nur mehr an den Oberläufen von Bächen. Weiter abwärts sind sie meist nur noch in 

schmalen Gehölzstreifen vorhanden. Alle Auwaldtypen des Wienerwaldes sind aufgrund ihrer Gefähr-

dung EU-weit geschützt.  

Der Naturraum Wald wurde im Zuge einer Grundlagenerhebung in den Kernzonen des Wienerwaldes 

zwischen 2007 und 2009 erhoben. Hier erfolgte im Auftrag der Biosphärenpark Wienerwald Manage-

ment GmbH eine flächendeckende Geländekartierung der Wälder in den Kernzonen Niederösterreichs. 

Die Vegetation in den Kernzonen im Wiener Stadtgebiet wurde bereits im Rahmen der Biotoptypener-

hebung Wiens zwischen 2007 und 2011 untersucht und Waldgesellschaften zugeordnet.  

In den Jahren 2012 und 2013 folgte ein Biodiversitätsmonitoring sowohl in nicht bewirtschafteten 

Kernzonen als auch in den bewirtschafteten Wäldern des Biosphärenparks (BRENNER et al. 2014). Mit 

der Ersterhebung von 13 verschiedenen Organismengruppen vorwiegend in den Kernzonen sowie auf 

Vergleichsflächen im Wirtschaftswald war das Projekt nicht nur das bisher größte des Biosphärenpark 

Wienerwald, sondern eines der größten Monitoringprojekte in Österreich. Untersucht wurden Fleder-

mäuse, Vögel, Amphibien, Landschnecken, Totholzkäfer, Laufkäfer, Spinnen, Weberknechte, Pseudo-

skorpione, Höhere Pflanzen, Moose, Flechten und Pilze. Mit den durchgeführten Erhebungen liegt ein 

genau erfasster Zustand in den Kernzonen vor, der als Basis für künftige Vergleiche dient.   
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3.2 Offenland 

Nach der letzten Eiszeit vor rund 13.000 Jahren entwickelten sich im Wienerwald großflächige Wälder, 

nur besonders trockene, nasse oder steile Flächen blieben kleinflächig waldfrei. Im Wiener Becken und 

an der Thermenlinie blieben aber bis heute 40% der Landschaft durchgehend unbewaldet (FEURDEAN 

et al. 2018). Zuerst wurden diese Flächen von grasenden Tierherden offengehalten. Auf die Wildtiere 

folgten ab der Jungsteinzeit die Nutztiere des Menschen. Große Bereiche mit Wiesen, Weiden, Äckern 

und Weingärten im Inneren des Wienerwaldes entstanden aber erst nach Rodung des Waldes und 

durch nachfolgende Bewirtschaftung. Sie sind vom Menschen geschaffene Kulturlandschaft. Sie lo-

ckern auf mehr als einem Viertel der Gesamtfläche des Biosphärenparks das dichte Waldland auf, be-

reichern auch das Landschaftsbild und steigern den Erholungswert des Wienerwaldes. Auch aufgelas-

sene, nicht renaturierte Steinbrüche sind Kulturlandschaft und wertvolle Ersatzlebensräume für viele 

bedrohte Tier- und Pflanzenarten. 

Neben den Wäldern sind es besonders die Wiesen und Weiden, die den Wienerwald zu etwas ganz 

Besonderem machen. Im Zusammenspiel von Standortbedingungen (Bodentyp, Nährstoff- und Was-

serhaushalt) und der Mahd oder Beweidung sind im Laufe der Jahrhunderte unterschiedlichste Wie-

sen- und Weidetypen entstanden. Sie lassen sich durch die verschiedenen Pflanzengemeinschaften, 

die an die jeweiligen Bedingungen angepasst sind, unterscheiden. Magere, also nährstoffarme und 

trockene Verhältnisse herrschen auf Oberhängen und Kuppen vor. Mittelhänge und Tallagen sind 

meist nährstoffreiche, gut mit Wasser versorgte Wiesenstandorte. Quellhorizonte an Unterhängen 

und feuchte bis nasse Senken beherbergen spezielle feuchtegeprägte Wiesen. Mit 23 Wiesen- und 

Weidetypen kommt im Wienerwald eine große Vielfalt an Grünlandgesellschaften vor. Die enge Ver-

zahnung von mehreren Wiesentypen nebeneinander führt oft zu einem bemerkenswert hohen Arten-

reichtum auf einer Fläche. 

Die Mahd erfolgt je nach Wiesentyp ein- bis dreimal pro Jahr, nach der Hauptblütezeit der Gräser. 

Vielfach wurde im Wienerwald auch nur einmal gemäht und im Herbst nachbeweidet. Von August bis 

September wurden die „Streuwiesen“ gemäht. Das sind Feuchtwiesen mit Gräsern und Seggen, die 

vom Vieh nicht gerne gefressen werden und früher als Einstreu im Stall verwendet wurden. Eine Be-

sonderheit im Wienerwald war der Heu-Export nach Wien. Durch den ständigen Abtransport des Mäh-

gutes wurden den Flächen Nährstoffe entzogen. Seit der Entwicklung mineralischer Düngemittel in der 

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist jedoch eher der Stickstoffeintrag durch zu große Düngemengen 

und aus der Luft problematisch. 

Der Weinbau beschränkt sich im Wienerwald auf die wärmegetönten Abhänge an der Thermenlinie 

von Leobersdorf im Süden über Perchtoldsdorf, Wien-Mauer und Wien-Döbling bis nach Klosterneu-

burg im Norden. Auch am Nordabhang des Wienerwaldes Richtung Westen bis Sieghartskirchen wird 

Weinbau betrieben. Die Weinbaulandschaft ist in vielen Bereichen aufgrund ihrer Kleinteiligkeit und 

Strukturvielfalt mit Obstbäumen, Hecken, Feldgehölzen, Trockensteinmauern, Böschungen, Lesestein-

haufen und –riegeln eine der abwechslungsreichsten und wertvollsten Kulturlandschaften Mitteleuro-

pas. Für viele, teils sehr seltene Tier- und Pflanzenarten bietet die vielfältige Weinbaulandschaft wich-

tige Lebensräume. Die Thermenlinie gehört etwa für Heidelerche und Smaragdeidechse zu den wich-

tigsten Verbreitungsgebieten dieser EU-weit geschützten Arten in Österreich. Weitere besondere Ar-

ten sind unter anderem Schwarzkehlchen, Neuntöter, Schlingnatter, Segelfalter, Zebraschnecke, Öst-

liche Heideschnecke, Blauflügelige Ödlandschrecke, Italienische Schönschrecke, Schwärzlich-Flocken-

blume, Acker-Gelbstern und Weinberg-Traubenhyazinthe. 
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Großflächiges Ackerland mit Mais und Getreide ist vor allem in der Ebene am nordwestlichen Rand 

des Wienerwaldes zu finden. Aber auch im Zentrum des Wienerwaldes liegen verstreut in den größe-

ren Offenlandbereichen, wie rund um Nöstach, Gaaden, Grossau, Gainfarn oder Alland, Ackerflächen. 

An vielen Stellen im Wienerwald wurden früher mineralische Rohstoffe, wie Kalk- und Dolomitgestein, 

Gips und in der Steinzeit auch Feuerstein, abgebaut. Aktuell sind nur noch wenige Steinbrüche, wie 

der Steinbruch Fröstl an der Grenze von Gießhübl und Perchtoldsdorf oder der Gaadener Steinbruch, 

aktiv. Aufgelassene, nicht durch Wiederauffüllung und Aufforstung rekultivierte Steinbrüche sind mit 

ihren offenen, besonnten Fels- und Schuttbereichen sehr wertvolle Ersatzlebensräume für seltene Ar-

ten, wie Uhu, Smaragdeidechse, Mauereidechse, Schlingnatter, Wechselkröte, Wanderfalke und Mau-

erläufer, die andernorts ihre Lebensräume verloren haben. Von Verfüllungen sollte daher Abstand ge-

nommen werden, und die aufgelassenen Steinbrüche sollten unbedingt offengelassen und nicht als 

Lagerplatz genutzt oder verbaut werden. Ökologisch besonders bedeutende Steinbrüche im Wiener-

wald sind zum Beispiel der Harzbergsteinbruch in Bad Vöslau, der aufgelassene Steinbruch in Gum-

poldskirchen, das Naturschutzgebiet Fischerwiesen, die Steinbrüche Flössl und Gaisberg, die Mizzi Lan-

ger-Wand in Wien-Rodaun sowie der Sieveringer Steinbruch in Wien-Döbling. Viele weitere Beispiele 

kleinerer, über den Wienerwald verstreuter, ehemaliger Steinbrüche ließen sich noch aufzählen, wie 

etwa der Buchberg in Alland, wo eine interessante Kombination aus pannonischen und alpinen Tro-

ckenrasenarten zu finden ist. Ein häufiges Problem bei der Offenhaltung aufgelassener Steinbrüche ist 

das Einschleppen von Neophyten, wie Götterbaum, Robinie, Goldrute und Staudenknöterich, durch 

Ablagerungen oder durch Samenflug. 

Um das Offenland mit seinen vielfältigen Lebensräumen und Arten gezielt erhalten zu können, ist eine 

einheitliche Datenbasis zu Lebensräumen, ihrem Zustand und zu ausgewählten Indikator-Tiergruppen 

jedenfalls notwendig. Im Jahr 2008 startete das Biosphärenpark Wienerwald Management die erste 

flächendeckende Kartierung in der Offenlandschaft mit den Weinbaulandschaften in Wien und an der 

Thermenlinie in Niederösterreich. Gleichzeitig begann die Wiener Umweltschutzabteilung mit einer 

flächigen Erhebung der Biotoptypen in Wien, die bis 2011 fertig gestellt wurde. Von 2011 bis 2013 

folgte eine flächendeckende Kartierung der Biotop- und Nutzungstypen im niederösterreichischen Of-

fenland des Biosphärenparks. Ein wesentlicher Schwerpunkt wurde auf die Erhebung naturschutzfach-

lich wertvoller Flächen als Grundlage für die Anpassung der Pflegezonierung innerhalb des Biosphä-

renparks gelegt. Neben dem Biotoptyp wurden auch naturschutzfachlich wertvolle oder charakteristi-

sche Arten im Freiland aufgenommen. Da große Teile des Biosphärenparks auch Teil des europäischen 

Netzwerkes Natura 2000 sind, ist weiters eine Zuordnung zu Lebensraumtypen nach der Fauna-Flora-

Habitat-Richtlinie (FFH-RL) erfolgt. Im Rahmen der Kartierung wurden die FFH-Lebensraumtypen des 

Offenlandes auch nach ihrem Erhaltungszustand (ELLMAUER et al. 2005) eingestuft. Über die Bewertung 

des Erhaltungszustandes hinaus, wurden Spitzenflächen ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um für 

den Lebensraum besonders typisch ausgeprägte Flächen sowie um Flächen mit einer hohen Anzahl an 

gefährdeten Gefäßpflanzenarten der Roten Liste (NIKLFELD & SCHRATT-EHRENDORFER 1999). Zusätzlich 

wurden Flächen mit Handlungsempfehlung aufgenommen. Es handelt sich zum Beispiel um Flächen, 

die aus naturschutzfachlicher Sicht rasch der Anlage einer Pufferzone oder Pflegemaßnahmen bedür-

fen. Flächen, die sich für Pflegeeinsätze mit freiwilligen Helfern besonders gut eignen, wurden im Be-

richt gesondert gekennzeichnet (siehe Kapitel 5.2.3 „Flächen mit Handlungsempfehlung“). Um die 

Grenzen der Pflegezone zu schärfen, wurden zoologische Erhebungen aus den Artengruppen Vögel, 

Amphibien, Reptilien und Heuschrecken mit den vegetationskundlichen Daten zusammengeführt.  
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3.3 Gewässer 

Entwässert wird die Region hauptsächlich nach Osten durch die Flüsse Triesting, Schwechat, Mödling-

bach, Liesingbach und Wien. Der westliche und nördliche Teil entwässert nach Norden zur Donau über 

Große und Kleine Tulln, Hagenbach, Kierling- und Weidlingbach. 

Der Gegensatz von Flysch- und Karbonatgesteinen prägt die Dynamik der Bäche des Wienerwaldes und 

das Leben in ihnen. Wegen der niedrig gelegenen Quellaustritte und dem sehr oberflächennahen Zu-

fluss ist die Wassertemperatur der Flyschbäche im Winter relativ kalt und im Sommer relativ warm. 

Die Bäche des Wienerwaldes durchlaufen zumindest in den oberen und mittleren Abschnitten oft ein 

noch weitgehend intaktes, bewaldetes Einzugsgebiet. Ökologisch stellen die Fließgewässer sehr wich-

tige Vernetzungs- und Wanderkorridore für zahlreiche Arten dar, sind aber auch Ausbreitungswege für 

invasive Neophyten, wie Staudenknöterich oder Drüsen-Springkraut. Besondere Arten der Fließgewäs-

ser und Quellen sind zum Beispiel Feuersalamander, Würfelnatter, Große Quelljungfer, Koppe, Fluss-

muschel, die endemischen Quellschnecken Belgrandiella parreyssii und Hauffenia wienerwaldensis, 

die Thermen-Kahnschnecke, die Thermen-Pechschnecke sowie der Steinkrebs. 

Größere, natürlich entstandene Stillgewässer fehlen im Wienerwald aufgrund der geologischen und 

morphologischen Gegebenheiten gänzlich. Das einzige große, aber künstliche Stillgewässer mit einer 

Wasserfläche von rund 26 Hektar ist der Wienerwaldsee in Tullnerbach. Ein größeres Stillgewässer mit 

2,4 Hektar Wasserfläche ist außerdem der „Steinbruchsee“ im Naturschutzgebiet Teufelstein-Fischer-

wiesen. Auch kleine Tümpel sind – sowohl im Wald als auch im Offenland – durch Fließgewässer-Re-

gulierungen und die daraus resultierende Zerstörung ehemaliger Auwälder und Überschwemmungs-

gebiete, aber auch durch Flurbereinigungen in der Landwirtschaft selten geworden und daher äußerst 

schützenswert. Besondere Arten der Stillgewässer sind zum Beispiel Gelbbauchunke, Wechselkröte, 

Laubfrosch und Alpen-Kammmolch. 

Im Rahmen der Erarbeitung des Biosphärenpark-Zukunftskonzepts 2020 wurde klar aufgezeigt, dass 

bereits umfassende naturräumliche Daten über Kernzonen und Offenland erhoben worden waren. Der 

wichtige Lebensraum Gewässer war jedoch bislang nicht untersucht worden. Aus diesem Grund er-

folgte 2017 bis 2019 eine hydromorphologische Kartierung der Fließgewässer und uferbegleitenden 

Neophyten-Vegetation im Rahmen einer Kooperation von Österreichischen Bundesforsten, Land Nie-

derösterreich und Biosphärenpark Wienerwald Management. Die Erhebungen fanden entlang von 

rund 1.700 Fließkilometern statt. Nun liegen umfassende Daten über die Struktur der Gewässer mit 

natürlich entstandenen Formen (z.B. Kiesbänke, Strömungs- und Substratunterschiede, Uferbuchten, 

Totholz), vom Menschen eingebrachte Strukturen (Querbauwerke, Uferbefestigungen, Begradigungen 

etc.), Gewässerverlauf und vieles mehr vor. Auf den Ergebnissen aufbauend können gemeinsam mit 

den Grundeigentümern Möglichkeiten zur strukturellen Verbesserung und Erhaltung formuliert und 

umgesetzt werden. Zudem liefern die Ergebnisse eine wichtige Grundlage zur systematischen Erhe-

bung von Gewässerorganismen.  

Die Ergebnisse der Erhebungen der Naturräume Offenland, Wald und Gewässer in der Gemeinde Hir-

tenberg werden in diesem Bericht zusammengefasst.   



-18- 

4. Allgemeines zur Gemeinde Hirtenberg 

4.1 Geographische Lage 

 
Abbildung 4: Lage der Gemeinde Hirtenberg im Biosphärenpark Wienerwald 
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Bezirk Baden Gemeindewappen 
Gemeinde Hirtenberg  
Katastralgemeinde Hirtenberg 
Einwohner (Stand 01/2021) 2.565 
Seehöhe des Hauptortes 280 m ü.A. 
Flächengröße 
Anteil im BPWW 

149 ha 
90 ha (60%) 

Verordnete Kernzone BPWW 0 ha 
Verordnete Pflegezone BPWW 7 ha   
Schutzgebiete  
(Anteil an Gemeinde) 

Natura 2000 VS-Gebiet „Wienerwald-Thermenregion“ (35%) 
Landschaftsschutzgebiet „Wienerwald“ (60%) 
1 Naturdenkmal 

Spitzenflächen 0 Flächen mit gesamt 0 ha 
Handlungsempfehlungsflächen 1 Fläche mit gesamt 0,3 ha 

Tabelle 1: Zahlen und Fakten zur Gemeinde Hirtenberg 

Die Marktgemeinde Hirtenberg liegt im Triestingtal am Südrand des Biosphärenpark Wienerwald. Sie 

umfasst eine Fläche von knapp 1,5 km², etwa 60% davon liegen innerhalb des Biosphärenparks (die 

Grenze bildet die Bundesstraße B18, welche annähernd parallel zur Triesting verläuft). Der Großteil 

des Siedlungsgebietes liegen bereits außerhalb des Biosphärenpark Wienerwald, ebenso wie die Trie-

sting und die ehemalige Textilfabrik Keim. Die Gemeinde Hirtenberg wurde im Jahr 1870 aus Leobers-

dorf ausgemeindet und ist die flächenmäßig kleinste Gemeinde im Bezirk Baden. 

Die Gegend um Hirtenberg dürfte bereits in der Jungsteinzeit besiedelt gewesen sein, wie verschie-

dene Funde belegen. Der Ortsname geht auf die „Feste Huotto“ aus dem 13. Jahrhundert zurück – eine 

Steinburg, die sich früher auf der Anhöhe des Steinkamperls über dem Dorf erhob. Diese wurde von 

der Herrschaft Pottenstein als Sperrwerk des Triestingtales erbauten. Heute sind nur mehr wenige 

Mauerreste erhalten. 

Hirtenberg war schon seit längerer Zeit – vor allem durch die Wasserkraft der Triesting – ein wirtschaft-

licher Mittelpunkt der Region. Entlang der Triesting entstanden bereits im Mittelalter Mühlen, Schmie-

den, Sägewerke und Pulverstampfen. 1694 wurde in Hirtenberg der erste Hauptrechen der Holz-

schwemme entlang der Triesting errichtet. Mitte des 19. Jahrhunderts kam es im gesamten Triestingtal 

zu einem industriellen und gesellschaftlichen Aufschwung, begünstigt auch durch die Eröffnung der 

Leobersdorfer Bahn im Jahr 1877. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat sich der einst von 

Landwirtschaft und Weinbau geprägte Ort zum Gewerbestandort entwickelt, insbesondere für die Rüs-

tungsindustrie mit der bekannten Hirtenberger Patronenfabrik.  
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4.2 Landschaftliche Beschreibung 

Die Gemeinde Hirtenberg liegt geographisch am Übergang des Wienerwaldes ins Wiener Becken. Sie 

hat geologisch Anteil am Karbonat-Wienerwald. Hier sind die Täler stärker eingeschnitten als im nörd-

lich gelegenen Flysch-Wienerwald, wodurch die Berge stärker hervortreten. Der Biosphärenpark-An-

teil von Hirtenberg umfasst die Wienerwaldabhänge des Steinkamperls über die Offenlandgebiete von 

Pöllawiese und Sulzboden bis hin zum breiten Talboden der Triesting.  

 
Abbildung 5: Wiese in der Flur „Paradeis“ (Foto: BPWW/J. Scheiblhofer) 

Die Landschaft ist deutlich walddominiert mit großflächigen Buchen- und Schwarz-Föhrenwäldern, die 

mit aufgeforsteten Fichtenbeständen durchsetzt sind. Das Offenland in der Gemeinde Hirtenberg wird 

durch Senken- und Muldenbereiche und mehr oder weniger großen Rodungsinseln charakterisiert. 

Ausgedehnte Wiesen und Äcker liegen auf der Pöllawiese sowie in der Flur „Paradeis“ an der Gemein-

degrenze zu Berndorf und Leobersdorf. Auffallend ist ein weitestgehendes Fehlen von feuchtegepräg-

ten Wiesen entlang der Triesting, welche von Siedlungsgebieten verdrängt wurden.  
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4.3 Schutzgebiete 

 
Abbildung 6: Lage der Schutzgebiete in der Gemeinde Hirtenberg (außer Landschaftsschutzgebiet) 
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Europaschutzgebiet: 

Fast der gesamte Biosphärenpark-Teil der Gemeinde Hirtenberg (mit Ausnahme der Siedlungsgebiete) 

liegt im Natura 2000-Vogelschutzgebiet „Wienerwald-Thermenregion“. Es nimmt eine Fläche von 52 

Hektar und damit 35% der Gemeinde ein.  

Das Europaschutzgebiet „Wienerwald-Thermenregion“ ist eine durch Wälder geprägte Hügelland-

schaft, in deren Becken, Tälern und Rodungsinseln sowohl Grünland- als auch Ackernutzung stattfin-

den. An der Thermenlinie, dem Ostabfall des FFH- und Vogelschutzgebiets in das Wiener Becken, wei-

chen die Wälder einer offenen Weinbaulandschaft. Die Vielfalt der Natur, die unterschiedlichen Wirt-

schaftsformen und die wechselvolle Geschichte haben das Gebiet zu einer einmaligen Natur- und Kul-

turlandschaft geformt. Die Bedeutung des Natura 2000-Gebietes „Wienerwald-Thermen-region“ liegt 

einerseits in seinem in Mitteleuropa einzigartigen Großwaldbestand, andererseits in seinen überaus 

wertvollen und vielfältigen Grünlandlebensräumen. Neben den großflächig zusammenhängenden Bu-

chenwäldern sind auch die österreichweit größten Vorkommen an pannonischen Flaum-Eichenwäl-

dern und die submediterranen Föhrenwälder mit endemischen Schwarz-Föhren europaweit prioritär 

geschützt. Der Wienerwald und die angrenzende Thermenlinie sind darüber hinaus von entscheiden-

der Bedeutung für den Vogelschutz. Als größtes, zusammenhängendes Laubwaldgebiet des Landes be-

herbergt der Wienerwald große Bestände einer Reihe Wald bewohnender Vogelarten (z.B. Mit-

telspecht, Halsbandschnäpper, Schwarzstorch). Die extensiv genutzten Wienerwaldwiesen und Wein-

garten-Komplexlandschaften haben eine hohe Bedeutung für den Wachtel-könig und die Heidelerche. 

Landschaftsschutzgebiet: 

Der Biosphärenpark-Anteil der Gemeinde Hirtenberg liegt, wie der gesamte niederösterreichische Teil 

des Biosphärenpark Wienerwald, im Landschaftsschutzgebiet „Wienerwald“.  

Naturdenkmal: 

In der Gemeinde Hirtenberg liegt ein Naturdenkmal, welches sich bereits außerhalb des Biosphären-

park Wienerwald befindet. Am Areal der Justizanstalt wurden 20 Platanen unter Schutz gestellt.  

  



-23- 

5. Naturraum in der Gemeinde Hirtenberg 

Flächennutzung Fläche in ha Anteil in % 

Wald 39 44% 
Offenland 15 17% 
Bauland/Siedlung 35 39% 

 90 100% 
Tabelle 2: Flächennutzungstypen in der Gemeinde Hirtenberg 
(nur Biosphärenpark-Anteil) 

44% des Biosphärenpark-Teils der Gemeinde Hirtenberg, nämlich 39 Hektar, sind Wald. Laub-

Mischwälder mit Buche sind die vorherrschenden Waldtypen. In trockeneren Gebieten des Karbonat-

Wienerwaldes mischen sich Schwarz-Föhren zum Bestandesbild hinzu.  

Das Offenland nimmt eine Fläche von 15 Hektar und somit 17% des Gemeindegebietes innerhalb des 

Biosphärenpark Wienerwald ein. In diesem Flächennutzungstyp sind alle Grünland-Biotoptypen sowie 

sämtliche Stillgewässer und Gehölze im Offenland inkludiert (siehe Kapitel 5.2 „Offenland“). Die offene 

Kulturlandschaft liegt einerseits großflächig auf den Wienerwaldabhängen im nordwestlichen Gemein-

degebiet (Pöllawiese, Paradeis) und andererseits als kleine Rodungsinseln im Waldgebiet.  

39% der Fläche innerhalb des Biosphärenparks (35 Hektar) entfallen auf Bauland und Siedlung. Das 

dicht geschlossene Ortsgebiet von Hirtenberg liegt in der östlichen Gemeindehälfte und hat sich vom 

Talboden der Triesting auf die angrenzenden Hänge ausgebreitet. Wichtige Trittsteine im Siedlungsge-

biet sind naturnah gestaltete Gärten mit vielen Strukturen, heimischen Pflanzen und „unordentlichen 

Ecken“, die einer Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten Lebensräume bieten.  

 
Abbildung 7: Prozentuale Verteilung der Flächennutzung in der Gemeinde Hirtenberg (Biosphärenpark-Anteil)  

In den folgenden Kapiteln wird 

nur jener Teil der Gemeinde be-

handelt, der im Biosphärenpark 

Wienerwald liegt. 
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5.1 Wald 

Das westliche Gemeindegebiet mit den Abhängen des Steinkamperls zur Triesting wird von laubholz-

dominierten Wäldern mit beigemischten Fichten und Schwarz-Föhren eingenommen. 44% des Bio-

sphärenpark-Teils der Gemeinde Hirtenberg, knapp 40 Hektar, sind Wald. Es handelt sich um geschlos-

sene Waldkomplexe in montan getönten Bereichen des Karbonat-Wienerwaldes, die durch ein viel-

fältiges Standortmosaik gekennzeichnet sind. In dem zerklüfteten Kalkgestein können die Nieder-

schläge gut versickern. Auf diesen warmen, trockenen Standorten wachsen Eichen, Hainbuchen und 

Schwarz-Föhren.  

In den Bingelkraut-Buchenwäldern (Waldgersten-Buchenwald) auf Karbonatgestein findet man Zykla-

men (Cyclamen purpurascens), Neunblatt-Zahnwurz (Dentaria enneaphyllos), Türkenbund-Lilie  (Lilium 

martagon), Waldgerste (Hordelymus europaeus) und das unscheinbare, aber sehr häufige Wald-

Bingelkraut (Mercurialis perennis). Zur charakteristischen Artengarnitur dieser Buchenwälder zählen 

auch Echt-Seidelbast (Daphne mezereum) und Lorbeer-Seidelbast (Daphne laureola), eines der weni-

gen immergrünen Holzgewächse der heimischen Flora. Die meisten dieser Arten können auch in den 

nährstoffreichen Buchenwäldern der Flyschzone gefunden werden (die ja keineswegs frei von Karbo-

nat ist). Eine besonders auffällige Art des Karbonat-Wienerwaldes ist der Schwarz-Germer (Veratrum 

nigrum) mit seinen großen Blattrosetten, an denen sich im Hochsommer die über einen Meter hohen 

Blütenstände mit zahlreichen schwarzvioletten Blüten herausschieben.  

An warmen, trockenen Südhängen wächst die Buche nicht mehr optimal und wird von anderen Baum-

arten, wie der Mehlbeere (Sorbus aria), begleitet. Dieser trockene Zyklamen-Buchenwald über Kar-

bonatgestein kann an felsigen Dolomithängen allmählich zum Schwarz-Föhrenwald überleiten. Oft ist 

am Boden ein frischgrüner Teppich aus Weiß-Segge (Carex alba) mit Immenblatt (Melittis melisso-

phyllum) und Maiglöckchen (Convallaria majalis) ausgebildet. Da in diesem Waldtyp zahlreiche heimi-

sche Orchideen, wie Breitblatt-, Schwertblatt- und Rot-Waldvöglein (Cephalanthera damasonium, C. 

longifolia, C. rubra), vorkommen, wird er auch „Orchideen-Buchenwald“ genannt. In gut besonnten 

Buchen mit viel Totholz entwickelt sich der seltene und EU-weit als FFH-Art geschützte Alpenbock (Ro-

salia alpina). 

 
Abbildung 8: Die Larven des gefährdeten Alpenbocks entwickeln sich im Totholz besonnter Buchen (Foto: BPWW/N. No-
vak) 
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In der kollinen Stufe finden sich wärmeliebende Trauben-Eichen-Hainbuchenwälder, im pannonischen 

Raum zum Teil mit Zerr-Eiche. Der Eichen-Hainbuchenwald wächst auf tonreichen, nicht zu trockenen 

Böden. Durch die guten Bedingungen können Eichen Jahrhunderte alt werden. Trotz der mächtigen 

Bäume kommt in den Eichenwäldern mehr Licht zum Boden, da die Eichen spät austreiben und das 

Blätterdach weniger dicht ist, als in Buchenwäldern. Die Baumschicht wird von Hainbuche und Eichen-

Arten dominiert, da die Standortbedingungen für Buchenwälder ungünstig sind.  

Schwarz-Föhrenwälder als Dauergesellschaften treten nur sehr kleinflächig auf flachgründigen sonni-

gen Dolomitsteilhängen submontan auf. Auf Laubwaldstandorten wurden Schwarz-Föhrenbestände 

aufgeforstet, etwa große Flächen am Steinkamperl.  

 
Abbildung 9: An den Abhängen des Steinkamperls wurden großflächig Schwarz-Föhren aufgeforstet (Foto: BPWW/J. 
Scheiblhofer) 

Die sekundären Schwarz-Föhrenbestände auf Laubwaldstandorten sind instabil und sterben aktuell 

zum Teil ab. Der Grund dafür ist ein Pilz, der die Wasserleitungsbahnen im Baum verstopft. Braune 

Nadeln, abgestorbene Triebe sowie Äste und Kronen in leuchtendem Rostbraun – die Schäden an pilz-

befallenen Schwarz-Föhren sind mit freiem Auge sichtbar. Der Pilz tritt in Österreich seit den 1990er 

Jahren auf. Seine Ausbreitung wird durch feuchte Witterung im Frühjahr und heiße, trockene Sommer 

stark begünstigt. Durch den Pilz geschwächte Bäume sind auch anfälliger für andere Schädlinge, wie 

z.B. Borkenkäfer. Die stark befallenen Bäume sollten entfernt werden, um den bereits vorhandenen 

Laubbäumen im Unterwuchs mehr Licht zum Wachsen zu geben. Da in den betroffenen Waldbestän-

den überwiegend Naturverjüngung, bestehend aus einer Vielzahl verschiedener Edellaubhölzer vor-

handen ist, werden diese künftig den Platz der Schwarz-Föhren einnehmen.  
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5.2 Offenland 

5.2.1 Biotoptypen Offenland 

 
Abbildung 10: Lage der Offenlandflächen mit ihrer Biotoptypen-Zuordnung (vereinfacht) im Biosphärenpark-Teil der    Ge-
meinde Hirtenberg 
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Das Offenland in der Gemeinde Hirtenberg nimmt mit 15 Hektar nur 17% des Gemeindegebietes in-

nerhalb des Biosphärenpark Wienerwald ein. Dieser Wert ist einer der niedrigsten im gesamten Wie-

nerwald. Die ehemals ausgedehnten Offenlandgebiete im Talboden der Triesting sind schon seit län-

gerem dicht verbaut. Die tiefgründigen Böden in der Flur „Paradeis“ werden als Acker genutzt. Diese 

Äcker sind im Oberhangbereich, insbesondere im Nordosten, sehr trocken und steinig. Sie beherber-

gen eine Fülle seltener und gefährdeter Ackerwildkräuter wie Kornrade (Agrostemma githago), Gelb-

Günsel (Ajuga chamaepitys), Haftdolde (Caucalis platycarpos) oder Eiblatt-Tännelkraut (Kickxia spu-

ria). Eine Rarität sind hier auch Böschungen mit artenreichen Halbtrockenrasen auf Parzellengrenzen 

im Ackerbaugebiet, die jedoch stark gefährdet sind, durch die Aufgabe der Nutzung zu verbrachen und 

zu verbuschen. Auf aufgelassenen Ackerflächen haben sich in der Flur „Paradeis“, etwa im Nordwest-

teil, artenreiche Trockenwiesen entwickelt. Hier wachsen etwa Wiesen-Salbei (Salvia pratensis), Knol-

len-Hahnenfuß (Ranunculus bulbosus) und Saat-Esparsette (Onobrychis viciifolia).  

Im Osten der Pöllawiese, welche sich großflächig in der Gemeinde Leobersdorf fortsetzt, sowie auf 

einer langgezogenen Lichtung im Sulzboden finden sich Wiesen. Das Grünland wird insgesamt intensi-

ver bewirtschaftet, sodass Intensivwiesen den häufigsten Wiesentyp darstellen. Die Intensivwiesen 

sind artenarm, werden mehrmals jährlich gemäht, intensiv gedüngt und siliert. Hier wachsen nur we-

nige Pflanzenarten, wie Wiesen-Knäuelgras (Dactylis glomerata), Wiesen-Kerbel (Anthriscus sylvestris) 

und Löwenzahn (Taraxacum officinale agg.). Da Intensivwiesen vor der Samenreife gemäht werden, 

müssen oft Gräser eingesät werden, damit die Wiesen ertragreich bleiben. Nur wenige Tierarten kom-

men mit diesen Bedingungen zurecht. 

Feuchtgrünland mit Quellen und Wiesenbächen sind heute nur mehr in kleinen Resten erhalten. Die 

Feuchtwiesen entlang der Triesting und ihrer Zubringer wurden schon vor längerer Zeit drainagiert und 

in Intensivwiesen oder Ackerflächen umgewandelt bzw. im Fall von Hirtenberg verbaut.  

 
Abbildung 11: Die häufigsten Offenland-Biotoptypen gereiht nach ihrer Flächengröße (in Hektar). Vgl. Tabelle 3. 
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5% (0,7 Hektar) des Offenlandes entfallen auf Biotoptypen der Feld-, Flur- und Ufergehölze. Baumhe-

cken entlang der Wiesen und Ackerflächen, Feldgehölze und Baumgruppen, Alleen, u.v.m. tragen we-

sentlich zum Strukturreichtum der Landschaft bei. Hecken aus Haselbüschen, Feld-Ahorn, Heckenro-

sen und Weißdorn sind wichtige Verstecke, Nahrungs- und Brutplätze für Vögel, Reptilien, Säugetiere 

und verschiedenste Wirbellose. Viele davon sind wichtige Nützlinge für die Landwirtschaft.  

 
Abbildung 12: Gehölz-Biotoptypen gereiht nach ihrer Flächengröße (in Hektar) 

Stillgewässer sind im Offenland der Gemeinde Hirtenberg außerhalb von Siedlungsgebieten nicht vor-

handen. Besonnte kleine Quellen und Tümpel in Wäldern und Wiesen sind wichtige Laichgewässer für 

Grasfrosch und Gelbbauchunke. Unverbaute Quellaustritte sind heute extrem selten geworden, ihre 

Bewohner meist vom Aussterben bedroht.  

Obwohl es natürliche stehende Gewässer im Gemeindegebiet nur selten gibt, kommen kleine Garten-

teiche als Amphibien- und Libellenbiotope in Frage. Sie sind wichtige Ersatzlebensräume für Ringelnat-

ter, Laubfrosch, Teichmolch u.a., sofern sie frei von Fischen oder Wasserschildkröten gehalten werden. 

In solchen künstlich angelegten Teichen werden leider häufig Karpfen und Hecht eingesetzt. Sie ma-

chen ihn für Amphibien unbewohnbar, da sie Laich, Larven und sogar erwachsene Tiere fressen. Eine 

weitere problematische Art ist der nordamerikanische Signalkrebs. Er überträgt eine für heimische 

Krebse tödliche Pilzkrankheit, die „Krebspest“, gegen die er selbst immun ist. Die heimischen Fluss-

krebse wurden durch Besatz mit Signalkrebsen oder das Verschleppen der Krankheit mit Angeln, Net-

zen oder Baumaschinen in vielen Gebieten bereits ausgerottet. Daher darf man keinesfalls Krebse aus 

dem Aquarium aussetzen oder aus einem Gewässer in ein anderes bringen. 
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In der folgenden Tabelle sind alle Biotoptypen ersichtlich, die im Zuge der Offenlandkartierung erho-

ben wurden (mit Ausnahme der Siedlungsbiotoptypen). Auch die Biotoptypen der Binnengewässer, 

Gewässer- und Ufervegetation sowie die Feld- und Flurgehölze im Offenland, die bei der flächende-

ckenden Erhebung der Offenlandbereiche kartiert wurden, werden in diesem Kapitel erläutert. Im Ka-

pitel 5.3 „Gewässer“ werden die Ergebnisse der hydromorphologischen Gewässerkartierung darge-

stellt. Im Anschluss an die Tabelle werden alle naturschutzfachlich relevanten Biotoptypen des Offen-

landes näher beschrieben. 

Biotoptyp Fläche  
in ha 

Anteil % 
Offenland 

Anteil % 
Gemeinde 

BINNENGEWÄSSER, GEWÄSSER- UND UFERVEGETATION    
Kleines Gerinne/Grabengewässer 0,06 0,39% 0,07% 
GRÜNLAND FRISCHER STANDORTE    
Gehölzfreie bis gehölzarme Grünlandbrache des frischen 
Wirtschaftsgrünlandes 

0,20 1,27% 0,2% 

Intensivwiese 1,52 9,92% 1,70% 
Feldfutter/Einsaatwiese/junge Ackerbrache/Wildacker 0,54 3,49% 0,60% 
Intensivweide (Lolio-Cynosuretum) 0,01 0,04% 0,01% 
GRÜNLAND TROCKENER STANDORTE    
Wechseltrockene Trespenwiese (Filipendulo vulgaris-Bro-
metum) 

0,29 1,86% 0,32% 

Gehölzreiche Brachfläche des Halbtrocken- und Trocken-
grünlandes 

0,00 0,01% 0,00% 

ÄCKER, ACKERRAINE, WEINGÄRTEN UND  
RUDERALFLUREN 

   

Böschungen und Raine mit buntem Wiesencharakter 0,03 0,20% 0,03% 
Böschungen und Raine mit wärmeliebenden pannoni-
schen Elementen 

0,07 0,46% 0,08% 

Spontanvegetation ruderaler Offenflächen 0,02 0,10% 0,02% 
Acker 10,31 67,07% 11,46% 
Acker- und Weingartenbrache mit halbruderalem Wie-
sencharakter 

0,90 5,88% 1,00% 

Acker- und Weingartenbrache auf nährstoffarmen Stand-
orten mit Trockenwiesenelementen 

0,58 3,80% 0,65% 

Weingarten 0,07 0,45% 0,08% 
GEHÖLZE DER OFFENLANDSCHAFT, GEBÜSCHE    
Artenreiche Gebüsche und Hecken 0,08 0,54% 0,09% 
Landschaftsprägende Baumgruppen und Einzelbäume 0,00 0,01% 0,00% 
Laubbaumfeldgehölz aus standortstypischen Laubbaum-
arten 

0,35 2,26% 0,39% 

Feldgehölz aus standortsfremden Baumarten 0,10 0,67% 0,11% 
Sukzessionsgehölze 0,18 1,18% 0,20% 
GEOMORPHOLOGISCH GEPRÄGTE BIOTOPTYPEN    
Natürliche Felswände mit und ohne Felsspaltenvegeta-
tion 

0,06 0,41% 0,07% 

 15,37 100,00% 17,09% 
Tabelle 3: Offenland-Biotoptypen im Biosphärenpark-Teil der Gemeinde Hirtenberg mit Flächengröße in Hektar und Flä-
chenanteil am Offenland und an der Gemeinde-Biosphärenparkfläche 
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GRÜNLAND TROCKENER STANDORTE 

Wechseltrockene Trespenwiese (Filipendulo vulgaris-Brometum) 

Kurzcharakteristik: 

Die wechseltrockene Trespenwiese ist die nährstoffärmere Variante der wechselfeuchten Glatthafer-

wiese. Sie ist ausgezeichnet an wechselfeuchte Bodenverhältnisse angepasst, nährstoffarm und ein 

äußerst artenreicher Wiesentyp mit einer Vielzahl österreichweit gefährdeter Pflanzenarten. Hoch-

wüchsige Wiesengräser finden sich hier kaum. Stattdessen gelangen Mittel- und Untergräser, aber 

auch Sauergräser zur Dominanz: Aufrecht-Trespe (Bromus erectus), Wiesen-Ruchgras (Anthoxanthum 

odoratum), Mittel-Zittergras (Briza media), Wiesen-Flaumhafer (Helictotrichon pubescens), Berg-Segge 

(Carex montana), Blau-Segge (Carex flacca) und Frühlings-Segge (Carex caryophyllea). Das Spektrum 

an krautigen Arten ist hier besonders vielfältig. Auffällig ist das reiche Vorkommen an österreichweit 

gefährdeten Pflanzenarten, von denen einige auch die wechselfeuchten Verhältnisse anzeigen: u.a. 

Pannonien-Kratzdistel (Cirsium pannonicum), Filz-Segge (Carex tomentosa), Weiden-Alant (Inula sali-

cina), Wiesensilge (Silaum silaus), Knollen-Mädesüß (Filipendula vulgaris), Weiß-Brunelle (Prunella la-

ciniata) und Niedrig-Schwarzwurz (Scorzonera humilis). Es handelt sich um einen der schönsten und 

artenreichsten Wiesentypen und ist für den Wienerwald besonders typisch. Die wechselfeuchten 

Trespenwiesen stellen einen europaweit geschützten Lebensraumtyp (FFH-Typ 6210) dar. 

Vorkommen in der Gemeinde: 

Die wechseltrockene Trespenwiese wurde im Zuge der Offenlanderhebung auf einer Einzelfläche mit 

einer Flächengröße von 0,29 Hektar gefunden. Diese liegt im südöstlichen Teil der Pöllawiese, östlich 

der Siedlung an der Sonnleitenstraße in St. Veit. Es handelt sich um eine übersäte bzw. leicht aufge-

düngte Trespenwiese mit dominanter Aufrecht-Trespe (Bromus erectus) und Spitz-Wegerich (Plantago 

lanceolata). Der Oberrand der ostexponierten Böschung zum Acker hin wird nicht mehr gemäht und 

ist durch Düngeeintrag ruderalisiert. Häufig sind u.a. Berg-Klee (Trifolium montanum), Sichel-Schne-

ckenklee (Medicago falcata), Wiesen-Salbei (Salvia pratensis), Gelb-Skabiose (Scabiosa ochroleuca) 

und Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea). Selten wachsen beispielsweise Dunkles Runzelnüsschen 

(Nonea pulla), Ähren-Blauweiderich (Veronica spicata) und Silberdistel (Carlina acaulis). Viele Schmet-

terlinge und Heuschrecken wurden beobachtet, u.a. auch mehrere Exemplare des europaweit ge-

schützten Russischen Bärs (Euplagia quadripunctaria). 

Gefährdungen: 

Neben dem direkten Verlust an Trockenrasenflächen durch Aufforstung, Verbauung und Materialab-

bau (Steinbrüche), ist die Aufgabe der regelmäßigen extensiven Nutzung für eine Verschlechterung des 

Zustandes vieler Flächen im Wienerwald verantwortlich. Ein überwiegender Teil der Bestände dieses 

Biotoptyps wurde durch traditionelle extensive Nutzung (extensive Beweidung oder 1-schürige Mahd, 

keine Düngung) geschaffen und erhalten. Bei Nutzungsaufgabe kommt es zu Veränderungen in der 

Artenzusammensetzung und Vegetationsstruktur. Aufgrund der geringen Produktivität verläuft dieser 

Prozess zunächst meist relativ langsam. Mittelfristig bilden sich Brachestadien, die von wenigen, mäh- 

und weideempfindlichen Arten (v.a. Saumarten) dominiert werden und in denen Lückenpioniere aus-

fallen. Langfristig leiten einzelne, im Bestand aufkommende oder randlich einwandernde Gehölze die 

Sukzession zum Wald ein. Bei Düngung oder Nährstoffeintrag aus angrenzenden Flächen und der Luft 

kommt es zur Umwandlung der Bestände in produktivere und artenärmere Grünlandtypen. 
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Maßnahmen und Schutzziele: 

Die wechseltrockene Trespenwiese auf der Pöllawiese ist durch Nährstoffeintrag und zu intensive Nut-

zung gefährdet. Die Fläche sollte typgemäß nur einmal jährlich ab der Gräserblüte gemäht werden, um 

Nährstoffe zu entziehen. Auf eine Düngung der Fläche sollte zur Gänze verzichtet werden. Aus zoolo-

gischen Gesichtspunkten ist eine abschnittsweise Nutzung, d.h. das Belassen örtlich jährlich wechseln-

der, ungemähter Teilflächen und die Erhaltung von Waldsaum bzw. Waldmantel, anzustreben. 

Manche Wiesen in der Gemeinde Hirtenberg sind aus ehemaligen Ackerflächen hervorgegangen. Diese 

wurden bei der Offenlanderhebung dem Biotoptyp „Ackerbrache“ zugeordnet. So liegt im Waldgebiet 

nördlich der Sankt Veiter Straße auf einer Rodungsinsel im Wald eine aus einem Acker hervorgegan-

gene Mähwiese, die randlich sehr artenreiche Bestände aufweist. Hier finden sich Halbtrockenrasen-

arten wie Aufrecht-Trespe (Bromus erectus), Mittel-Wegerich (Plantago media), Knäuel-Glockenblume 

(Campanula glomerata), Frühlings-Adonis (Adonis vernalis) und Berg-Aster (Aster amellus). Durch eine 

regelmäßige Mahd und keiner Düngung wird sich der Zustand der Fläche in Zukunft sicher deutlich 

verbessern. Die Wiese sollte keinesfalls wieder umgebrochen werden.  

 
Abbildung 13: Im Waldgebiet nördlich der Sankt Veiter Straße liegt auf einer Rodungsinsel im Wald eine aus einem Acker 
hervorgegangene Mähwiese (Foto: BPWW/J. Scheiblhofer) 
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Bei fehlender Nutzung (Beweidung oder Mahd) beginnen langsam trockenheitsliebende Sträucher und 

lichtliebende Baumarten in die verbrachten Wiesen einzuwandern. So liegen etwa im Ackerbaugebiet 

„Paradeis“ auf Stufenrainen an den Parzellengrenzen Halbtrockenrasen mit Aufrecht-Trespe (Bromus 

erectus), Hallers Segge (Carex halleriana), Edel-Gamander (Teucrium chamaedrys), Knack-Erdbeere 

(Fragaria viridis) und Bienen-Kugeldistel (Echinops sphaerocephalus). Die Böschungen sollten unbe-

dingt alle zwei bis drei Jahre gemäht werden, um eine Verbuschung zu verhindern. 

 
Abbildung 14: Die Böschungen im „Paradeis“ sollten unbedingt alle paar Jahre gemäht werden, um eine Verbuschung zu 
verhindern (Foto: BPWW/J. Scheiblhofer) 
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5.2.2 FFH-Lebensraumtypen im Offenland 

 
Abbildung 15: Lage der FFH-Offenlandlebensräume im Biosphärenpark-Teil der Gemeinde Hirtenberg 
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Im Zuge der flächendeckenden Offenlanderhebung im Biosphärenpark Wienerwald wurden auch 

sämtliche FFH-Lebensraumtypen des Grünlandes sowie bachbegleitender Gehölze im Offenland nach 

den Vorgaben der Erhaltungszustandsstudie von ELLMAUER (2005) erhoben. FFH-Lebensraumtypen sind 

natürliche und naturnahe Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung beson-

dere Europaschutzgebiete im Netzwerk Natura 2000 ausgewiesen werden sollen. 

Insgesamt wurden im Biosphärenpark-Teil der Gemeinde Hirtenberg 0,3 Hektar an Offenlandflächen 

einem FFH-Lebensraumtyp zugeordnet. Dies entspricht 1,9% des Offenlandes bzw. 0,3% der Gemein-

defläche innerhalb des Biosphärenparks. Dieser im Vergleich zu anderen Wienerwaldgemeinden sehr 

niedrige Wert resultiert aus dem großen Anteil an Ackerflächen, welche keinem europaweit geschütz-

ten Lebensraumtyp entsprechen. 

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Offenland-Lebensraumtypen, die im Gemeindegebiet vorkom-

men, aufgelistet. Mit * markiert sind prioritäre Schutzobjekte, das heißt Lebensraumtypen nach An-

hang I der FFH-Richtlinie, für deren Erhaltung der Europäischen Union aufgrund ihrer Seltenheit oder 

Gefährdung besondere Verantwortung zukommt.  

FFH-Lebensraumtyp Fläche  
in ha 

Anteil % 
FFH 

Anteil % 
Gemeinde 

6210 
(*) 

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Ver-
buschungsstadien (Festuco-Brometalia) 
(*besondere Bestände mit bemerkenswerten 
Orchideen) 

0,29 100,00% 0,32% 

  0,29 100,00% 0,32% 
Tabelle 4: FFH-Lebensraumtypen im Biosphärenpark-Teil der Gemeinde Hirtenberg mit Flächengröße und Flächenanteil an 
den FFH-Lebensraumtypen und an der Gemeinde-Biosphärenparkfläche 

Im Rahmen der Kartierung wurde der Erhaltungszustand aller Flächen, die einem Lebensraumtyp nach 

FFH-Richtlinie zugeordnet werden konnten, nach Maßgabe der Indikatorstudie von ELLMAUER (2005) 

eingestuft. Ausgehend von den Kriterien der FFH-Richtlinie und den Raumebenen wurden in der Studie 

für die Schutzobjekte konkret messbare Indikatoren formuliert. Viele Lebensraumtypen sind wesent-

lich von der Zusammensetzung der Pflanzenarten geprägt. Ihr Erhaltungszustand ist demnach von der 

Anwesenheit bestimmter Pflanzenarten bzw. Artkombinationen abhängig. Ein weiteres wichtiges Kri-

terium ist die Flächengröße. Gemäß dem Konzept des Minimumareals benötigt eine Pflanzengesell-

schaft eine Mindestfläche, ab der in einem floristisch homogenen Bestand die Artenzahl nicht mehr 

zunimmt (BARKMANN 1989). Weitere Indikatoren für die Beurteilung des Erhaltungszustandes im Grün-

land sind Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen, das Vorkommen von Störungs-

zeigern und die Hydrologie (bei feuchtegeprägten Lebensraumtypen). 

Der Erhaltungszustand ist in drei unterschiedlichen Wertstufen zu beurteilen: A – hervorragender Er-

haltungszustand, B – guter Erhaltungszustand und C – durchschnittlicher bis beschränkter Erhal-

tungszustand.  
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6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (*beson-

dere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) 

Vorkommen in der Gemeinde: 

FFH-Typ 6210 Fläche in ha Anteil in % 
A 0,00 0,00% 
B 0,29 100,00% 
C 0,00 0,00% 

 0,29 100% 
 

Zum FFH-Typ 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brome-

talia) gehören die zumeist ein- bis zweimähdigen Wiesen auf trockenen Standorten („Halbtrockenra-

sen“). Leitgras ist die Aufrecht-Trespe (Bromus erectus).  

Die einzige Fläche in der Gemeinde Hirtenberg, die einem europaweit geschützten FFH-Lebensraumtyp 

zugeordnet wurde, ist eine wechseltrockene Trespenwiese im südöstlichen Teil der Pöllawiese, östlich 

der Siedlung an der Sonnleitenstraße in St. Veit. Es handelt sich um eine übersäte bzw. leicht aufge-

düngte Trespenwiese mit dominanter Aufrecht-Trespe (Bromus erectus) und Spitz-Wegerich (Plantago 

lanceolata). Der Oberrand der ostexponierten Böschung zum Acker hin wird nicht mehr gemäht und 

ist durch Düngeeintrag ruderalisiert. Sie weist einen guten bis mäßigen Erhaltungszustand (B) auf. 

 
Abbildung 16: Etwas zu nährstoffreiche Trespenwiese im südöstlichen Teil der Pöllawiese (Foto: BPWW/J. Scheiblhofer) 
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5.2.3 Flächen mit Handlungsempfehlung 

 
Abbildung 17: Lage der Fläche mit Handlungsempfehlung im Biosphärenpark-Teil der Gemeinde Hirtenberg  
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In diesem Kapitel werden Vorschläge für die Pflege von wichtigen Offenlandflächen der Gemeinde Hir-

tenberg, die sich nicht in einem optimalen Zustand befinden, beschrieben. Als Flächen mit Handlungs-

empfehlung wurden diejenigen Flächen ausgewiesen, die auf möglichst rasche Pflegemaßnahmen an-

gewiesen sind, um die Erhaltung eines bestimmten FFH-Erhaltungszustandes oder Biotoptypzustandes 

zu gewährleisten. Als Maßnahmenflächen wurden Flächen ausgewiesen, die vergleichsweise leicht 

auch mit Freiwilligen gepflegt werden können. Vornehmlich handelt es sich um Brachflächen und FFH-

Flächen, deren Indikator für die Struktur mit C beurteilt wurde. Weiters wurden auch solche Flächen 

zu denen mit Handlungsbedarf hinzugefügt, in denen akut eine Pufferzone gegen Nährstoffeinträge 

angelegt werden sollte, bzw. solche, die dringend wieder einer Mahd unterzogen werden sollten. 

Die häufigsten Pflegemaßnahmen sind Wiederaufnahme der Mahd in verbuschten und verbrachten 

Beständen sowie Düngebeschränkung und Düngeverzicht in eutrophierten Wiesen. Manche Maßnah-

men, wie Entbuschung und Entfernung von Gehölzen, können mit geringem Aufwand mit freiwilligen 

Helfern durchgeführt werden. Pflegeeinsätze auf naturschutzfachlich interessanten Flächen ermögli-

chen es der Bevölkerung, die Naturschätze in der Gemeinde kennen zu lernen und Neues über die 

Natur vor ihrer Haustüre zu erfahren. Die Freiwilligenprojekte haben mehrere positive Aspekte. Sie 

leisten einen bedeutenden Beitrag zum Schutz und Erhalt der traditionellen Kulturlandschaften und 

damit der Artenvielfalt und ermöglichen einen sozialen und gesellschaftlichen Austausch. Nicht zuletzt 

trägt die enge Zusammenarbeit mit GrundeigentümerInnen bzw. LandwirtInnen und Freiwilligen zu 

einem besseren Verständnis des Schutzgebietes bei. 

Bei der Notwendigkeit der Düngungsbeschränkung bzw. Düngungsverzicht auf vielen Flächen sei auf 

den Verlust der biologischen Artenvielfalt durch Stickstoffeinträge aus der Luft hingewiesen. Die mas-

sive Stickstofffreisetzung begann vor etwa 50 Jahren durch die stark zunehmende Nutzung fossiler 

Brenn- und Treibstoffe in Industrie und Verkehr. Neben Mineraldünger und Gülle wird den Offenland-

flächen Stickstoff also auch über den Luftpfad zugeführt. So kommt es zu einer Anreicherung von Stick-

stoffverbindungen in den Böden und der Vegetation und häufig zu einem Überschuss. Im östlichen und 

nördlichen Wienerwald werden bis zu 49 kg Stickstoff/ha/Jahr gemessen, im inneren    Wienerwald 

immerhin 15-20 kg/ha/Jahr. Daher liegt der Schwerpunkt des Handlungsbedarfs im wertvollen Offen-

land auf einem Nährstoffentzug, besonders bei Halbtrockenrasen, Trockenrasen und Magerwiesen, 

durch regelmäßige Mahd oder konsequente Beweidung. Besonders wichtig ist bei der regelmäßigen 

Mahd auch ein Abtransport des Mähgutes. Die auf landwirtschaftlich nicht genutzten Flächen leider 

zunehmende Praktik des Mulchens und Liegenlassen des Pflanzenmaterials führt zu einer weiteren 

Nährstoffanreicherung und zum Verschwinden von Blütenreichtum und empfindlichen Pflanzen- und 

Insektenarten.  

Auf Wiesen und Weiden fördert Stickstoff besonders das Wachstum der Nutzgräser. Viele Pflanzen 

sind jedoch unter stickstoffreichen Bedingungen nicht konkurrenzfähig und verschwinden, besonders 

auf Halbtrockenrasen und Magerwiesen, die ihre Existenz einer (Nährstoff-)extensiven Bewirtschaf-

tung verdanken. Viele Tiere sind Nahrungsspezialisten. So brauchen z.B. die Raupen selten gewordener 

Schmetterlingsarten, wie Bläulinge und Widderchen, bestimmte Nahrungspflanzen, die sich nur in 

nährstoffarmen Wiesen behaupten können. Werden diese durch stickstoffliebende Gräser und Kräuter 

verdrängt, sterben die entsprechenden Schmetterlingsarten am Standort aus.  
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Insgesamt wurde im Biosphärenpark-Teil der Gemeinde Hirtenberg eine Fläche mit Handlungsemp-

fehlung festgestellt. Nachfolgend wird diese näher beschrieben. 

Laufnummer:  BE0022 

FFH-Typ: 6210 Erhaltungszustand: B 

Biotoptyp: Wechseltrockene Trespenwiese (Filipendulo vulgaris-Brometum) 

Maßnahmen: Regelmäßige Mahd einmal pro Jahr mit Abtransport des Mähgutes 

  Verhinderung eines Nährstoffeintrages aus dem angrenzenden Acker 

Übersäte bzw. leicht aufgedüngte Trespenwiese mit dominanter Aufrecht-Trespe (Bromus erectus) 

und Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata) am Südostrand der Pöllawiese östlich von St. Veit an der 

Triesting. Der Oberrand der ostexponierten Böschung zum Acker hin wird nicht mehr gemäht und ist 

durch Düngeeintrag ruderalisiert. Häufig sind u.a. Berg-Klee (Trifolium montanum), Sichel-Schnecken-

klee (Medicago falcata), Wiesen-Salbei (Salvia pratensis), Gelb-Skabiose (Scabiosa ochroleuca) und 

Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea). Selten sind u.a. Dunkles Runzelnüsschen (Nonea pulla), Äh-

ren-Blauweiderich (Veronica spicata) und Silberdistel (Carlina acaulis) vorhanden. Viele Schmetter-

linge und Heuschrecken wurden beobachtet, u.a. auch mehrere Exemplare des Russischen Bärs (Eu-

plagia quadripunctaria). 

Zur Erhaltung des einzigen Halbtrockenrasens in der Gemeinde Hirtenberg sollte der Bestand regelmä-

ßig einmal pro Jahr gemäht werden. Zum Nährstoffentzug muss das Mähgut unbedingt abtransportiert 

werden. Ein Düngereintrag aus der westlich angrenzenden Ackerfläche sollte durch die Anlage einer 

ungedüngten Pufferzone verhindert werden.  
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5.2.4 Flächen mit Verbesserungspotential 

Im Zuge der Kartierung wurden sogenannte Maßnahmenflächen des Landschaftskontos ausgewiesen. 

Hierbei handelt es sich um Flächen, die potentiell als Ausgleichsflächen für ein Landschaftskonto zur 

Verfügung gestellt werden könnten. Die Flächen weisen einen nutzungsbedingten Handlungsbedarf 

auf und eignen sich besonders für die Umsetzung von naturschutzfachlichen Zielen/Ausgleichs-maß-

nahmen. Der aktuelle Erhaltungszustand weist eine mittlere bis unterdurchschnittliche naturschutz-

fachliche Wertigkeit auf, kann allerdings durch gezielte Verbesserungsmaßnahmen in eine höhere 

Wertstufe überführt werden.  

Die Europäische Union hat sich in ihrer Biodiversitätsstrategie die Eindämmung der Verluste der bio-

logischen Vielfalt und die Verbesserung des Zustandes der europäischen Arten und Lebensräume bis 

2020 zum Ziel gesetzt. Einer der wesentlichen Indikatoren für die Erreichung dieses Ziels ist die Erhö-

hung der nach EU-Naturschutzrecht geschützten Arten und Lebensraumtypen, die sich in einem güns-

tigen Erhaltungszustand befinden. Zahlreiche Glatthaferwiesen, die dem FFH-Typ 6510 zugeordnet 

worden sind, könnten in ihrem Zustand durch Mahd als Erhaltungsmaßnahme oder Anlage von Puffer-

zonen verbessert werden. Eine Wiederherstellung des Lebensraumtyps ist durch eine Aushagerungs-

mahd von intensiv gedüngten Wiesen möglich. Einige Halbtrockenrasen des FFH-Typs 6210 könnten 

durch Entbuschung/Entfernung von Gehölzen oder Wiederherstellung ehemaliger Trocken- und Halb-

trockenrasen nach Verbrachung aufgewertet werden. 

Im Rahmen von Umweltverträglichkeitsverfahren oder anderen naturschutzrechtlichen Bewilligungs-

verfahren werden häufig durch die zuständigen Behörden Auflagen erteilt, die verbindlich umzuset-

zende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen umfassen (Schaffung extensiver Wiesenflächen, Ersatzauf-

forstungen etc.). Oft gestaltet sich die Suche nach geeigneten Flächen für diese Maßnahmen schwierig. 

Das Land Niederösterreich hat sich für die Variante eines Flächenpools entschieden. Dies bedeutet, 

dass der Bauträger finanziellen Ausgleich für den Eingriff bezahlt, und das Land das Geld in Lebensraum 

verbessernde Maßnahmen investiert. Dabei gibt es eben einen Flächenpool mit mehreren Flächen, auf 

denen solche Maßnahmen Nutzen bringen. Eine zentrale Voraussetzung für die Etablierung eines Land-

schaftskontos ist eine vorausschauende Flächenbereitstellung und -sicherung für etwaige Maßnah-

menumsetzungen. Die flächendeckende Biotopkartierung im niederösterreichischen Offenland des Bi-

osphärenpark Wienerwald ist die Grundlage für so eine vorausschauende Flächenbereitstellung.  

Bei der Offenlanderhebung wurden im Biosphärenpark-Teil der Gemeinde Hirtenberg 6 Maßnahmen-

flächen für ein Landschaftskonto mit einer Gesamtfläche von 6 Hektar ausgewiesen. Das sind jene Flä-

chen, die in ein zu erstellendes Landschaftskonto potentiell einzubringen wären. Es handelt sich dabei 

vor allem um magere Böschungen und Ackerbrachen, die sich durch Pflegemaßnahmen zu einem na-

turschutzfachlich höherwertigeren Halbtrockenrasen entwickeln und damit dem FFH-Lebensraumtyp 

6210 zugeordnet werden könnten.   
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5.2.5 Zusammenfassung Offenland 

Die Gemeinde Hirtenberg ist deutlich walddominiert. Das Offenland nimmt nur 17% des Gemeindege-

bietes innerhalb des Biosphärenpark Wienerwald ein. Die ehemals ausgedehnten Offenlandgebiete im 

Talboden der Triesting sind schon seit längerem dicht verbaut. Die tiefgründigen Böden in der Flur 

„Paradeis“ werden als Acker genutzt. Eine Rarität sind hier Böschungen mit artenreichen Halbtrocken-

rasen auf Parzellengrenzen, die jedoch stark gefährdet sind, durch die Aufgabe der Nutzung zu verbra-

chen und zu verbuschen. Im Osten der Pöllawiese, welche sich großflächig in der Gemeinde Leobers-

dorf fortsetzt, sowie auf einer langgezogenen Lichtung im Sulzboden finden sich Wiesen. Feuchtgrün-

land mit Quellen und Wiesenbächen sind heute nur mehr in kleinen Resten erhalten. Die Feuchtwiesen 

entlang der Triesting und ihrer Zubringer wurden schon vor längerer Zeit drainagiert und in Intensiv-

wiesen oder Ackerflächen umgewandelt bzw. im Fall von Hirtenberg verbaut.  

Wie bei den Wäldern gibt es auch bei den Wiesen verschiedene Ausprägungen. Sie variieren nach 

Standort (vor allem der Wasserversorgung) und Bewirtschaftung (Mahdhäufigkeit, Mähzeitpunkt, 

Düngung). In den besser mit Wasser und Nährstoffen versorgten Wiesen ist der Glatthafer das typische 

Gras. Charakteristisch ist das Vorkommen von Kräutern, wie Wiesen-Flockenblume, Wiesen-Marge-

rite, Saat-Esparsette, Wiesen-Salbei und Wiesen-Bocksbart. Diese Wiesen sind die klassischen Heuwie-

sen und werden zweimal jährlich gemäht. Artenarm sind die Intensivwiesen, die mehrmals jährlich 

gemäht, intensiv gedüngt und siliert werden. Hier wachsen nur wenige Pflanzenarten, wie Wiesen-

Knäuelgras und Löwenzahn.  

Je trockener es ist, umso mehr überwiegt die Trespe gegenüber dem Glatthafer. Die Trocken- und 

Halbtrockenrasen gehören zu den artenreichsten Lebensräumen im Wienerwald. Typische Gräser auf 

Halbtrockenrasen sind Fieder-Zwenke und Aufrecht-Trespe. Da nicht genutzte Trockenrasen verbu-

schen und sich wieder zu Wald entwickeln, ist regelmäßige Pflege durch extensive Beweidung oder 

Mahd nötig. Erst dadurch kann dieser wertvolle Lebensraum erhalten werden. Werden die Wiesen zu 

wenig genutzt, verbrachen sie. Erst kommen ausdauernde Hochstauden auf, an trockenen Standorten 

etwa Schwalbenwurz, später Gebüsche wie Schlehe, Weißdorn und Hartriegel. Innerhalb einiger Jahr-

zehnte werden sie zu Wald. Werden sie hingegen zu häufig oder zu früh gemäht, zu intensiv gedüngt, 

als Standweide verwendet oder es wird das Mähgut einfach liegengelassen, schwindet der Blütenreich-

tum. 

Das aktuelle Hauptproblem für die Biodiversität im Triestingtal stellt eine zunehmende Intensivierung 

der landwirtschaftlichen Nutzung dar. Jede Intensivierung, die meist mit starker Düngung und Neu-

einsaat verbunden ist, reduziert jedoch die ursprüngliche, an den Standort angepasste Vielfalt an Pflan-

zen und Tieren, und es kommt zu einer beträchtlichen Artenverarmung. Wesentlich ist die Erhaltung 

und Verbesserung der Situation für die wenigen noch erhalten gebliebenen Halbtrockenrasen. Bäche 

und ihre Begleitgehölze sind naturnah zu belassen sowie Landschaftselemente, wie alte Hecken, Soli-

tärbäume und Feldgehölze, zu erhalten und auch nachzusetzen. 
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5.3 Gewässer 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der hydromorphologischen Fließgewässerkartierung näher 

erläutert. Es werden alle in der Gemeinde vorkommenden Fließgewässer und ihre ökomorphologische 

Gewässerbewertung beschrieben, die von den Österreichischen Bundesforsten im Auftrag des Bio-

sphärenpark Wienerwald Managements erstellt wurde. Datengrundlage für die Auswahl der Fließge-

wässer war die ÖK 1:50.000. Kleinere Gewässer, welche auf der ÖK 50 nicht angeführt sind, wurden in 

dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Bei den Auswertungen wird ein Hauptaugenmerk auf die Beschrei-

bung der Hydromorphologie und mögliche Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen Gewäs-

serzustandes gelegt.  

Im Jahr 2000 trat die Wasserrahmen-Richtlinie (WRRL, 2000/60/EG) in Kraft. Sie legt die Umweltziele 

für alle europäischen Oberflächengewässer und das Grundwasser fest. Ziele der Richtlinie sind der 

Schutz der Gewässer, die Vermeidung einer Verschlechterung sowie der Schutz und die Verbesserung 

des Zustandes der direkt von den Gewässern abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hin-

blick auf deren Wasserhaushalt. Es muss unter anderem ein „guter ökologischer Zustand“ und ein „gu-

ter chemischer Zustand“ für die natürlichen Oberflächengewässer (Art. 4.1 WRRL) erreicht werden, 

d.h. einem weitgehend anthropogen unbeeinflussten Zustand.  

 

5.3.1 Fließgewässer 

Der geologische Untergrund von Hirtenberg ist aus Karbonatgestein aufgebaut, daher verschwindet 

das Oberflächenwasser bei Regen ziemlich schnell im Untergrund. Somit gibt es im Gebiet kaum per-

manente Bäche oder Wassergerinne an der Oberfläche. Natürliche Gewässer sind also nur in geringem 

Ausmaß vorhanden und beschränken sich im Wesentlichen auf wenige Bachläufe. Die Triesting – der 

einzige Fluss des Gebietes – wurde einst begradigt, wodurch die ehemals ausgedehnteren Auwälder 

bis auf schmale Streifen verschwunden sind. Ufernahe Besiedlung und Straßenverläufe lassen ein na-

turnahes seitliches Ausufern nicht mehr zu.  

Fast alle Wienerwaldbäche haben ein steinig-kiesiges Bachbett mit sehr starker Strömung bei Hoch-

wasser. In den Gewässern lebt eine Vielzahl von Insekten, wie Eintagsfliegen-, Steinfliegen-, Zuckmü-

cken- und Libellen-Larven. Die Larven der Köcherfliegen, viele durch Verbauung von Fließgewässern 

gefährdet, bauen schützende, arttypische Köcher aus unterschiedlichen Materialien. Die Wasseramsel, 

der einzige heimische Vogel, der tauchen kann, sucht die Steine unter Wasser nach Insektenlarven ab. 
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Abbildung 18: Fließgewässer im Biosphärenpark-Teil der Gemeinde Hirtenberg und ihre ökologische Zustandsbewertung 
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Fließgewässer-
name 

Länge des Haupt-ba-
ches in m 

Ökologischer Zustand des Hauptbaches 

Triesting 1.653 Stark verändert 
Tabelle 5: Fließgewässer (Länge ohne Zubringer) im Biosphärenpark-Teil der Gemeinde Hirtenberg 

Im Zuge der Gewässerkartierung wurden zahlreiche hydromorphologische Daten erhoben und ein öko-

logischer Gewässerzustand bewertet. Dieser wurde in vier Klassen eingeteilt: naturbelassen, gut, stark 

verändert und naturfern/künstliches Gerinne. 

Die Klassifizierung ergab sich durch ein Zusammenspiel aus wertsteigernden Faktoren und hydrologi-

schen Beeinträchtigungen. Positiv für die Bewertung waren Strukturelemente, wie Schotter- und 

Sandbänke, Totholzanhäufungen, Alt- und Seitenarme, Quellaustritte oder eine natürliche und ge-

schlossene Begleitvegetation. Totholzanhäufungen unterstützen gewässerdynamische Entwicklun-

gen; sie verändern kleinräumig Abflussverhalten und Strömungsmuster. Im Umfeld festsitzenden Tot-

holzes bilden sich Kolke und in deren Strömungsschatten landet mitgeführtes Material (z.B. Sand, Kies) 

an. Für die Gewässersohle schafft diese Substratvielfalt mehr Abwechslung. Fische brauchen Totholz 

als Laichplatz, Schutz- und Lebensraum. Fischbrut und Jungfische finden in der Nähe kleinerer Totholz-

Ansammlungen optimalen Schutz vor starker Strömung und Feinden. Nicht zuletzt dient das Totholz 

als Zuflucht, Nahrungsquelle sowie als Ort zur Eiablage und Verpuppung von wirbellosen Kleinlebewe-

sen. 

Auch die angrenzende Nutzung (Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Wohn- oder Gewerbegebiet) hat Ein-

fluss auf den Zustand eines Gewässers. So können beispielsweise durch direkt angrenzende landwirt-

schaftliche Nutzung, aber auch durch die Ablagerung von Gartenabfällen, Nährstoffeinträge in das 

Gewässer gelangen und die Gewässergüte verschlechtern. Von Bedeutung für die Eutrophierung, d.h. 

die Anreicherung von Nährstoffen, sind im Wesentlichen Stickstoff- und Phosphatverbindungen. Als 

Hauptverursacher dieser Nährstoffeinträge gilt heute die Landwirtschaft durch die Verwendung von 

Düngemittel. Die Nährstoffanreicherung im Gewässer sorgt für ein starkes Wachstum von autotro-

phen, d.h. sich durch Umwandlung von anorganischen in organische Stoffe ernährende Organismen, 

vor allem von Algen in den oberen, lichtdurchfluteten Bereichen der Gewässer. Sterben die Algen ab, 

sinken sie auf den Boden des Gewässers und werden dort von anderen Organismen abgebaut. Dabei 

wird Sauerstoff verbraucht und Kohlendioxid freigesetzt, es entstehen anaerobe, sauerstoffarme Ver-

hältnisse. Erreicht die Sauerstoffarmut ein extremes Ausmaß, kann es zum Fischsterben kommen. Au-

ßerdem kann die Eutrophierung eine Verschiebung der Artenzusammensetzung in einem Gewässer 

verursachen. Auf Grünlandflächen kann der Nährstoffeintrag durch eine an den Wiesentyp ange-

passte, mäßige Düngung, durch Verhinderung von Abschwemmung (besonders auf Ackerflächen) und 

vor allem durch Anlage von Pufferzonen verhindert werden. Weiters gibt es freiwillige Maßnahmen, 

die aus dem Agrar-Umweltprogramm ÖPUL gefördert werden. Die wichtigsten sind besondere Vorsicht 

beim Düngen auf geneigten landwirtschaftlichen Nutzflächen und in der Nähe von Gewässern, weit-

gehende Vermeidung von vegetationslosen Brachen durch Begrünungsmaßnahmen und die extensive 

Bewirtschaftung von Randstreifen entlang besonders nährstoffbelasteter Gewässer. 
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Zur Verschlechterung des ökologischen Zustandes eines Gewässers tragen jegliche anthropogene Be-

einträchtigungen, wie Querbauwerke (Durchlässe/Verrohrungen, Grundschwellen, Sohlgurte, Wehr-

anlagen, Wildholzrechen, Geschiebesperren) und Längsbauwerke (Buhnen, Uferverbauungen, befes-

tigte Sohlen), bei. Querbauwerke können im Zuge von Wasserentnahmen, baulichen Maßnahmen im 

Rahmen des Hochwasserschutzes oder der Sohlstabilisierung errichtet werden und ein Hindernis für 

die Durchgängigkeit des Gewässers hinsichtlich der Wanderungsbewegung von Tieren darstellen. Ne-

ben Querbauwerken kann das Fließgewässerkontinuum auch durch andere Eingriffe, wie z.B. durch 

Verrohrungen, unterbrochen werden, wenn die Absturzhöhe zu hoch oder die Wasserbedeckung im 

Rohr zu gering ist. Ein wesentliches Ziel der zeitgemäßen Schutzwasserwirtschaft ist unter anderem 

die Freihaltung bzw. Verbesserung oder Wiederherstellung der Kontinuumsverhältnisse, z.B. durch 

Umbau von Sohlschwellen in aufgelöste Blocksteinrampen oder Anlage von Fischaufstiegshilfen. 

Querbauwerke können jedoch auch positive Auswirkungen auf den Steinkrebs haben, da diese den 

Aufstieg von amerikanischen Krebsarten (v.a. Signalkrebs) in isolierte Gewässersysteme verhindern. 

Durch den Rückbau von Querbauwerken können die amerikanischen Flusskrebse Regionen erreichen, 

die bis dahin das Rückzugsgebiet einzelner, isolierter, aber sich selbst reproduzierender Steinkrebsbe-

stände darstellten. Die ausländischen Arten stellen nicht nur einen direkten Konkurrenten für den hei-

mischen Steinkrebs dar, sondern verschleppen auch die Krebspest, eine für heimische Arten tödliche 

Pilzerkrankung.  

Auch Neophytenbewuchs (näheres siehe Kapitel 5.3.2) entlang der Gewässer kann bei bestandsbil-

denden Vorkommen die Gewässerbewertung verschlechtern. Ein massives Problem ist die illegale Ab-

lagerung von Grünschnitt und Gartenabfällen. Diese enthalten oft Samen von Zierpflanzen und ange-

pflanzten Neophyten, die sich dann unkontrolliert entlang des gesamten Gewässers ausbreiten kön-

nen. Zudem kann die Ablagerung von Astwerk und Sträuchern zu Verklausungen der Bäche führen, 

sodass im Hochwasserfall Überschwemmungsgefahr droht. Von der Strömung mitgerissen, verstopft 

das Treibgut Engstellen, wie Durchlässe an Brücken, Rechen und Verrohrungen.  

Die BürgerInnen sollten unbedingt darüber aufgeklärt werden, dass Ablagerungen von Schnittgut und 

abschwemmbaren Materialien aller Art sowie Kompostplätze direkt an der Böschungsoberkante des 

Ufers und im Gewässerrandstreifen ein großes Problem darstellen und kein Kavaliersdelikt sind. Das 

Einsickern von Abbauprodukten des organischen Materials führt zu einer nachhaltigen Verschlechte-

rung des chemischen Zustandes und damit zur Sauerstoffzehrung und zur Verminderung der Selbstrei-

nigungskraft des Gewässers. Trotz gesetzlichen Regelungen zum Gewässer- und Hochwasserschutz 

wird das Ablagerungsverbot leider vielfach bewusst ignoriert.  

  



-45- 

Triesting 

Kurzcharakteristik: 

Die Triesting bildet gemeinsam mit der Gölsen die südliche Grenze des Wienerwaldes und entsteht 

durch den Zusammenfluss von mehreren Quellbächen an den Südwesthängen des Schöpfl-Massivs 

zwischen Kaumberg und St. Corona am Schöpfl, die teilweise nur saisonal Wasser führen. Im Oberlauf 

(„junge Triesting“ in Kaumberg) handelt es sich um einen naturbelassenen und naturschutzfachlich 

wertvollen Wienerwaldbach. An der Abzweigung der Straße über die Klammhöhe von der Hainfelder 

Straße mündet der Kaumbergbach, vom Gerichtsberg kommend ein. Ab hier verläuft die Triesting fast 

annähernd parallel zur Bundesstraße und ist durch die dichten Siedlungsgebiete auf ihrem Weg (u.a. 

Altenmarkt, Weissenbach, Pottenstein und Berndorf) stark verbaut und hydrologisch verändert. Nach 

Altenmarkt fließt die Triesting weiter durch Taßhof nach Weissenbach, wo der Further Bach von rechts 

und der Nöstachbach von links einmünden. Am Betriebsgelände der Berndorf AG wird über einen 

Werkskanal Wasser zur Stromerzeugung entnommen. Am Ortsende von Hirtenberg verlässt die Trie-

sting ihr Tal an der Grenze zwischen Wienerwald und Gutensteiner Alpen und fließt weiter durch das 

Wiener Becken. Bei Achau mündet sie nach einer Länge von 60 Kilometern in die Schwechat.  

 
Abbildung 19: Triesting in Hirtenberg auf Höhe Kupferhammersiedlung (Foto: BPWW/J. Scheiblhofer) 

Innerhalb der Gemeinde Hirtenberg erreicht die Triesting eine Lauflänge von 1,7 Kilometern und ver-

läuft knapp außerhalb der Biosphärenpark-Grenze. Sie nimmt an der Ortsgrenze zu Berndorf ein un-

terirdisch verrohrtes Zubringergerinne auf. 
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Die Triesting fließt im Gemeindegebiet fast durchgehend entlang von Siedlungsgebieten und der pa-

rallel verlaufenden Bundesstraße und ist aus Hochwasserschutzgründen durchgehend verbaut. Durch 

die massiven Längsverbauungen und die dadurch verhinderte Flussdynamik können sich kaum Schot-

terbänke und Seitenarme ausbilden. Die Triesting wird fast durchgehend von einem Ufergehölzstreifen 

gesäumt, welcher jedoch nur wenigreihig ausgebildet ist und teilweise straßenseitig fehlt. 

Die Quellbäche der Triesting verlaufen in der Flyschzone mit wasserundurchlässigem Sandstein. Bei 

Normalwasserstand führen sie wenig Wasser, kleinere Niederschläge werden größtenteils von der Ve-

getation und dem Waldboden zurückgehalten. Bei langandauernden oder heftigeren Niederschlägen 

im Wienerwald kann der Boden nur wenig Wasser aufnehmen. Ein Großteil des Wassers fließt schnell 

ab, so dass die Bäche innerhalb kurzer Zeit stark anschwellen können. Daher wird in Fahrafeld (Ge-

meinde Pottenstein) derzeit an einem Rückhaltebecken mit einem Fassungsvermögen von 750.000 m³ 

und einem bis zu acht Meter hohen Hochwasserschutzdamm gebaut. Die Triesting wird auf einer Länge 

von drei Kilometern wieder in ihr ursprüngliches Flussbett verlegt.  

Gefährdungen: 

Die Abschnitte der Triesting innerhalb der Gemeinde Hirtenberg sind aus Hochwasserschutzgründen 

reguliert, und die Ufer verbaut. Der Steinsatz und Blockwurf an den Uferböschungen erreicht eine 

Höhe von bis zu vier Metern. Der Bachraum wurde eingeengt und die Bebauung geht zum Teil bis an 

die Uferkante. Als positiv ist anzumerken, dass keine Sohlenbefestigung angelegt wurde. 

Als Barrieren für Geschiebe, zur Sohlstabilisierung sowie zur Niedrigwasseranhöhung wurden Grund-

schwellen und Sohlgurte bzw. -rampen angelegt. Diese Grundschwellen können lokal die Ausbildung 

von gewässertypischen Sohlstrukturen verhindern. Sie sind für aquatische Organismen jedoch durch-

gängig, sofern eine Schwellenhöhe von 10 bis 20 cm nicht überschritten wird. Durch Erosion kann sich 

die Höhe im Laufe der Zeit vergrößern. Eine Grundschwelle nach der Brücke der Zufahrtsstraße zur 

ehemaligen Textilfabrik erreicht eine Höhe von 0,8 Metern und ist für wandernde Organismen nicht 

überwindbar.  

Neophytenvorkommen wurden im Zuge der hydromorphologischen Erhebungen häufig gefunden. Be-

sonders das Drüsen-Springkraut hat weite Teile der Ufer überwuchert. Weiters stocken in den Begleit-

gehölzen zahlreich die nicht-heimischen, invasiven Robinien und seltener der Eschen-Ahorn. Beson-

ders problematisch sind die sich ausbreitenden Bestände des Staudenknöterichs, etwa am Ende der 

Kupferhammersiedlung sowie hinter der Justizanstalt. 

Maßnahmen und Schutzziele: 

Eine Entfernung der Uferverbauungen und damit eine Gewährleistung einer möglichst freien Lauf-ent-

wicklung des Gewässers ist nur dort möglich, wo ausreichend breite Ufergrundstücke an die Triesting 

grenzen, und eine naturgemäße Seitenerosion toleriert werden kann. In vielen Bereichen ist es durch 

angrenzende Flächennutzung nicht möglich, den ursprünglichen Verlauf wiederherzustellen.  

Mit Hilfe von Strukturierungsmaßnahmen können jedoch in einem veränderten Gerinnequerschnitt 

abwechslungsreiche Bereiche und neue Lebensräume geschaffen werden. Strukturelemente, wie Nie-

derwasserbuhnen und Strömungstrichter, sind eine kostengünstige Lösung, um eine Verbesserung des 

Gewässerzustandes zu erreichen, wenn keine Aufweitung der Ufer durch die beengten Platzverhält-

nisse möglich ist. Durch die Schaffung von Strömungsvariationen und Stillwasserbereichen sowie einer 

Tiefenvariabilität kann die aquatische Habitatqualität deutlich verbessert werden.  



-47- 

Die Grundschwelle mit einer nicht-überwindbaren Überfallhöhe sollte mit großen Steinen angerampt 

und nivelliert werden, um eine Durchgängigkeit für wandernde Organismen zu gewährleisten.  

 
Abbildung 20: Grundschwelle in der Triesting in Hirtenberg (Foto: BPWW/J. Scheiblhofer) 

Die (noch) kleinflächigen Neophytenbestände des Staudenknöterichs sollten schnellstmöglich be-

kämpft werden, um eine weitere Verbreitung zu verhindern. Es wird dringend davon abgeraten, die 

Ufergehölze großflächig auf Stock zu setzen. Die Bachufer sollten regelmäßig auf neue Initialstandorte 

dieser neophytischen Art abgesucht werden. Bei der Entfernung der Uferbefestigung und eventuellen 

Rückbaumaßnahmen muss genau darauf geachtet werden, dass keine Weiter- bzw. Neuausbreitung 

des Staudenknöterichs stattfindet, und kein mit Sprossstücken kontaminiertes Erdmaterial einge-

bracht wird. 
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5.3.2 Neophytenproblematik und Bekämpfungsmethoden 

Neobiota sind Tier- oder Pflanzenarten, die von Natur aus nicht in Österreich vorkommen, sondern 

erst mit Hilfe des Menschen zu uns gekommen sind. Eine wichtige Rolle bei der Einführung der Neobi-

ota spielen der menschliche Handel und Verkehr. Bei den meisten Tier- und Pflanzenarten ist die Ein-

fuhr beabsichtigt geschehen, z.B. durch Import von Zier- und Nutzpflanzen oder durch Besatz der Ge-

wässer mit Fischen und Krebsen. Viele Arten wurden aber auch als „blinde Passagiere“ unbeabsichtigt 

(z.B. durch die Verschleppung von Pflanzensamen mit Handelsgütern oder von Larvenstadien im Bal-

lastwasser von Schiffen) eingeschleppt oder sind aktiv in unsere Gewässer eingewandert. Nur wenige 

Arten können in unserem Klima selbstständig überleben und sich weiter ausbreiten. Manche Arten 

sind zwar weit verbreitet, aber harmlos, andere – sogenannte invasive Arten – können aber das Gefüge 

des Ökosystems verändern und dabei die eingesessene Fauna und Flora gefährden. Auch die Folgen 

des Klimawandels spielen möglicherweise zukünftig eine wesentliche Rolle.  

Nicht-einheimische Pflanzenarten, die sogenannten Neophyten, sind in den aquatischen Lebensräu-

men Österreichs inzwischen weit verbreitet. Dies liegt daran, dass gerade die aquatische Vegetation 

einem stetigen Wandel unterzogen ist. Insbesonders trifft das auf Fließgewässer zu. Neophyten siedeln 

sich hier bevorzugt auf, z.B. durch Hochwasserereignisse, neu entstandenen offenen Flächen im oder 

am Wasser an. Daneben werden auch naturfremde Standorte, wie z.B. Uferverbauungen, gerne besie-

delt. Die Fließgewässer selbst fördern die Ausbreitung der Neubürger durch Verdriftung von Samen 

oder Pflanzenteilen. Neben dem Wasserkörper selbst sind insbesondere die gewässerbegleitenden 

Hochstaudenfluren und Gebüsche Standorte der Neophyten. Am weitesten verbreitet dürften derzeit 

österreichweit die Goldruten-Arten Solidago canadensis und Solidago gigantea sein. Auch das Drüsen-

Springkraut (Impatiens glandulifera) sowie die Lanzett-Herbstaster (Symphyotrichum lanceolatum) tre-

ten zumindest in vielen Gebieten bereits dominant auf und verdrängen die heimische Vegetation. Dies 

ist nicht nur naturschutzfachlich relevant, sondern kann auch ökosystemare Prozesse nachhaltig be-

einträchtigen. Einige Neophyten, z.B. der Japan-Staudenknöterich (Fallopia japonica), verursachen zu-

dem Probleme für den Wasserbau. Manche Arten, wie der Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzi-

anum), sind sogar gesundheitsgefährdend. In Österreich sind derzeit 95 aquatische Neophyten be-

kannt (OFENBÖCK 2013). Davon ist etwa ein Drittel den eigentlichen Wasser- und Röhrichtpflanzen zu-

zurechnen. Die übrigen Arten finden sich häufig bis bevorzugt auf periodisch trockenfallenden Flächen 

im Gewässerbett und in den gewässerbegleitenden Hochstaudenfluren und Gebüschen auf den Ufer-

böschungen. Neben den oben beschriebenen Arten, die ökologisch und/oder ökonomisch bedenklich 

sind, finden sich noch eine Vielzahl anderer Arten an Gewässerufern, die in kleinen Beständen harmlos 

sind, wie z.B. Topinambur (Helianthus tuberosus) oder Schlitzblatt-Sonnenhut (Rudbeckia laciniata). 
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Kanada- und Riesen-Goldrute (Solidago canadensis und Solidago gigantea) 

Kurzcharakteristik: 

Beide Goldrutenarten können in Mitteleuropa vom Tiefland bis in mittlere Gebirgslagen gefunden wer-

den. Helle und warme Standorte werden bevorzugt. Sie besiedeln meist Ruderalflächen, dringen aber 

auch in naturnahe Pflanzengesellschaften, wie uferbegleitende Hochstaudenfluren und lichte Auwäl-

der, ein. Entlang von Gewässern und vor allem in Auen können sich beide Arten sehr schnell ausbreiten 

und Dominanzbestände ausbilden. Der Boden kann trocken bis feucht sein, wobei die Kanada-Goldrute 

besser mit sehr trockenen und die Riesen-Goldrute besser mit sehr nassen Bedingungen zurecht-

kommt. Längere Überflutungen werden allerdings von beiden Arten nicht toleriert. Auch bezüglich ih-

rer Nährstoffansprüche weisen die Arten eine weite Amplitude auf.  

Sie können in ihrem Rhizom Wasser und Nährstoffe speichern. Die Goldrute blüht ab Juli (bis Septem-

ber oder Oktober), wobei mehr als 20.000 Früchte pro Pflanze gebildet werden können (GRUNICKE 

1996). Die Früchte werden sowohl mit dem Wind, als entlang von Flüssen auch mit dem Wasser ver-

breitet (HARTMANN & KONOLD 1995). Die Vermehrung erfolgt weiters auch klonal über Ausläuferbildung 

(MEYER & SCHMID 1991).  

Vorkommen in der Gemeinde: 

Aufgrund ihrer hohen Ausbreitungsfähigkeit kann die Goldrute durch Windwurf oder Holzschlag frei-

gewordene Waldflächen rasch einnehmen und so dicht besiedeln, dass kaum noch Licht auf den Boden 

fällt und eine natürliche Verjüngung des Waldes stark eingeschränkt ist. Sie ist unmittelbarer Konkur-

rent für die natürlichen Baumarten, da der Jungwuchs nicht ansamen oder aufkommen kann. Ausge-

hend von Holzlagerplätzen breitet sich die Goldrute häufig entlang von Waldwegen aus bzw. wird 

durch Holztransport verschleppt und kann von dort aus rasch auf freiwerdende Waldflächen übergrei-

fen. 

Entlang der Gewässer konnte die Goldrute im Zuge der hydromorphologischen Untersuchungen in kei-

nen größeren Populationen nachgewiesen werden. Die Art tritt jedoch häufiger auf Schlag- und Wind-

wurfflächen im Wald sowie entlang von Forststraßen auf und kann sich so in Zukunft auch potentiell 

in Gewässerökosystemen ausbreiten.  

Auswirkungen der Vorkommen: 

Problematisch ist besonders das Eindringen der Goldrute in naturnahe Lebensräume. Vor allem ent-

lang von Fließgewässern und in Augebieten sind beide Goldrutenarten aufgrund ihrer hohen Konkur-

renzkraft und der starken vegetativen Vermehrungsfähigkeit über Ausläufer oft in flächendeckenden 

und dichten Monokulturbeständen vertreten. Solche Bestände verdrängen die natürliche Vegetation 

und behindern erheblich das Aufkommen natürlicher Gehölze. Naturschutzfachlich relevante Lebens-

räume können auf diese Weise entwertet werden. Außerdem droht erhöhte Erosionsgefahr an den 

Uferböschungen bei Starkregen und Hochwasser, da der Boden durch eine fehlende Durchwurzelung 

von Gehölzen nicht gefestigt ist. 
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Notwendigkeit und Möglichkeiten der Bekämpfung: 

Goldruten werden noch immer gerne als Zierpflanzen in Gärten und als Bienenweide gepflanzt. Es er-

folgt vor allem eine Verbreitung über vom Wind verfrachtete Früchte und Rhizomteile in Gartenabfäl-

len. Wichtig ist vor allem Prävention, das heißt, dass besonders in Feuchtgebieten durch anthropogene 

Maßnahmen brachliegende Flächen so rasch wie möglich mit standorttypischem Saatgut begrünt 

und/oder mit einheimischen Gehölzen bepflanzt werden sollen. 

Die Bekämpfung bereits etablierter Bestände ist äußerst schwierig und wegen dem oft massenhaften 

Vorkommen äußerst aufwendig. Am wichtigsten ist es hierbei, die Ausbildung von Samen zu verhin-

dern. Weiters müssen die Rhizome geschwächt werden. Es muss jedenfalls vor der Blüte gemäht wer-

den. Dies fördert allerdings den Neuaustrieb aus den Rhizomen, weshalb das Mähen mehrmals wie-

derholt werden muss (KOWARIK 2010). Die Bestände sollten zweimal, im Mai und Juli, möglichst tief 

geschnitten werden. Der Vorgang muss über mehrere Jahre hinweg erfolgen, um langfristige Erfolge 

zu erzielen. Eine gute Möglichkeit ist auch das Ausfräsen von Beständen oder die Abdeckung mit licht-

undurchlässiger Folie über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren. Dazu wird der Bestand vorher mög-

lichst tief geschnitten. Dabei werden allerdings auch die ursprünglichen Vegetationselemente zerstört, 

und es ist anschließend eine Neubegrünung durchzuführen. Dies wird aus Kostengründen nur klein-

räumig möglich sein. Kleinflächige Vorkommen können am ehesten durch Ausreißen oder Ausgraben 

der Pflanzen bekämpft werden. 

 

Japan-, Sachalin- und Bastard-Staudenknöterich (Fallopia japonica, Fallopia sachalinensis und Fall-

opia x bohemica) 

Kurzcharakteristik: 

Fallopia besiedelt in Mitteleuropa bevorzugt die Ufer von Fließgewässern, wobei Nährstoffreichtum 

und gelegentliche Überflutungen das Wachstum fördern. Die Pflanzen kommen mit unterschiedlichs-

ten Standortbedingungen zurecht. Lediglich lang andauernde Überschwemmungen und starke Be-

schattung werden nicht ertragen.  

Fallopia japonica und Fallopia sachalinensis sowie der Hybrid dieser beiden Arten, Fallopia x bohemica, 

sind hohe und sehr dichte Stauden, die je nach Art 3 bis 5 m hoch werden können. Der Staudenknöte-

rich bildet im Boden bis zu 10 m lange und bis zu 10 cm dicke, verzweigte Rhizome, die bis in 2 m Tiefe 

reichen können. Trotz der Größe der Pflanzen liegt der überwiegende Teil der Biomasse daher unter 

der Erde. Die Vermehrung erfolgt ganz überwiegend vegetativ, bevorzugt über das Ausläufersystem. 

Die Verbreitung entlang der Flussläufe erfolgt über abgerissene und v.a. bei Hochwasser abge-

schwemmte Spross- und Wurzelteile, wobei bereits kleinste Bruchstücke zur Bildung von neuen Pflan-

zen ausreichen. Das weitreichende System von unterirdischen Ausläufertrieben ist ein erstklassiger 

Speicher für Reservestoffe und hauptverantwortlich für die enorme Konkurrenzstärke. 

Vorkommen in der Gemeinde: 

Der Japan-Staudenknöterich ist mit Sicherheit der invasivste Neophyt in der Gemeinde Hirtenberg. 

Auch wenn die Bestände derzeit noch kleinflächig und vereinzelt zu finden sind, u.a. an der Triesting 

auf Höhe der Justizanstalt, ist mit einer zunehmenden Problemsituation zu rechnen. Um eine weitere 

Ausbreitung zu verhindern, sollten die Bestände dringend bekämpft werden, besonders im Hinblick 



-51- 

auf die wasserbaulichen Schäden, die diese Art anrichten kann, da sie mit den Wurzeln die Uferbefes-

tigungen sprengen kann. Der Staudenknöterich kann außerdem die Stabilität der Hochwasserschutz-

dämme gefährden, vor allem durch die Verdrängung der schützenden Grasnarbe. Die Böschungen und 

Ufer sind zudem anfällig für Erosion.  

 
Abbildung 21: Großer Staudenknöterich-Bestand an der Triesting auf Höhe der Justizanstalt (Foto: BPWW/J. Scheiblhofer) 

Auswirkungen der Vorkommen: 

Fallopia bildet weitläufige und dichte Bestände und übt damit einen sehr großen Konkurrenzdruck 

(Wurzel-, Licht- und Nährstoffkonkurrenz) auf die übrige Vegetation aus. Die Art kann Struktur und 

Arteninventar der betroffenen Ökosysteme vollkommen verändern (BÖHMER et al. 2000). Dichte Be-

stände führen sehr rasch zur Artenverarmung. Besonders problematisch sind hierbei die Verdrängung 

der autochthonen Vegetation von Flussauen und die damit verbundene erhöhte Erosionsanfälligkeit 

betroffener Uferpartien (BÖHMER et al. 2000). Wie bei allen Stauden sterben im Herbst die oberirdi-

schen Pflanzenteile ab, wobei die Reservestoffe im Rhizom gesammelt werden. Da die Pflanzen im 

Folgejahr erst relativ spät austreiben, bleibt der Boden lange Zeit unbedeckt. Dies und die Tatsache, 

dass kaum oberflächliche Feinwurzeln gebildet werden, bedingen – besonders vom Winter bis zum 

Frühsommer – eine geringe Stabilität des Bodens an den Wuchsorten (WALSER 1995, ÖWAV 2013).  

Ein weiteres Problem entsteht durch die Ausläuferbildung. Die kräftigen Rhizome durchbrechen sogar 

Asphaltdecken und sprengen durch ihr Dickenwachstum Uferbefestigungen (Blockwürfe, Steinschlich-

tungen, Mauern). Fallopia-Bestände können somit an Bauwerken und Straßen massive Schäden an-

richten (ÖWAV 2013). 
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Notwendigkeit und Möglichkeiten der Bekämpfung: 

Vorkommen von Fallopia sind nicht nur aus naturschutzfachlicher (Verdrängung der heimischen Vege-

tation, Behinderung der natürlichen Sukzession), sondern auch aus wasserbaulicher Sicht problema-

tisch. Die Bekämpfung der drei Fallopia-Taxa muss daher höchste Priorität haben (ÖWAV 2013), wenn-

gleich diese aufwendig und langwierig ist.  

Möglichkeiten zur Bekämpfung werden in den ÖWAV Steckbriefen (ÖWAV 2013) und im Handbuch zur 

Ufervegetationspflege des Lebensministeriums (EBERSTALLER-FLEISCHANDERL et al. 2008) detailliert be-

schrieben. Die Bekämpfung ist äußerst schwierig und aufwendig, da der Staudenknöterich mit seinem 

ausgedehnten und tief reichenden Wurzelwerk und der Fähigkeit, aus kleinsten Sprossstücken zu re-

generieren, sehr widerstandsfähig ist. Durch Ausgraben, Mahd oder Beweidung wird die Pflanze bes-

tenfalls geschwächt. Allerdings fördern häufige Schnitte das Aufkommen anderer Hochstauden bzw. 

die Entwicklung einer dichten Grasnarbe. 

Die Bekämpfung des Staudenknöterichs kann am einfachsten durch Erhaltung der Ufergehölze zur Be-

schattung der Ufer erfolgen.  

Eine wichtige Maßnahme, um den Staudenknöterich einzudämmen ist es, die Einlagerung von Reser-

vestoffen in das Ausläufersystem zu unterbrechen. Die wirkungsvollsten technischen Möglichkeiten 

sind Ausreißen und Ausgraben der Pflanzen, wobei sehr sorgfältig vorgegangen werden muss. Können 

Bestände mitsamt ihrer Rhizome nicht mehr vollständig entfernt werden, sollte über mehrere Jahre 

hindurch mehrmals jährlich gemäht werden. Wichtig ist hierbei vor allem eine möglichst gründliche 

Mahd im Herbst vor der Einlagerung der Reservestoffe ins Rhizom. In jedem Fall ist strengstens darauf 

zu achten, dass das Pflanzenmaterial (Spross und Wurzeln) vollständig entfernt und fachgerecht ent-

sorgt wird, da selbst aus kleinsten Bruchstücken neue Pflanzen entstehen können. Wichtig ist daher 

auch, die Bekämpfung von Fallopia-Beständen an Flüssen immer von der Quelle aus flussabwärts vor-

zunehmen. Das entfernte Pflanzengut darf keinesfalls kompostiert werden, sondern muss in geeigne-

ten Anlagen verbrannt bzw. deponiert werden. Sichere Entsorgungsmöglichkeiten wären Heißkompos-

tierung (mind. 70°C), Fermentation in Biogasanlagen oder Müllverbrennungsanlagen (kostspielig). Auf-

grund der invasiven Verbreitung des Staudenknöterichs muss besonders bei Pflege- und Bauarbeiten 

darauf geachtet werden, keinen mit Rhizomstücken durchsetzten Boden zu verschleppen.  

Auch Beweidung (Schafe, Ziegen, Rinder) ist eine effiziente Maßnahme, um das Wachstum von Fall-

opia-Beständen einzudämmen (EBERSTALLER-FLEISCHANDERL et al. 2008). Das Aufkommen kann weiters 

durch eine Ansiedlung hochwüchsiger Holzgewächse sowie durch den Einbau von Weidenspreitlagen 

(Korb- und Purpur-Weiden) behindert werden (ÖWAV 2013). Die Beschattung betroffener Flächen 

durch Strauchwerk bzw. Gehölze kann die Wuchsentwicklung des Staudenknöterichs hemmen. Für 

kleinflächige Eingriffe eignet sich auch das Abdecken der Knöterich-Kolonie mit lichtundurchlässigen 

Folien. Die Verbleibdauer der Folie muss 5 bis 10 Jahre sein, und es muss sichergestellt sein, dass keine 

Sprossabschnitte aus der Abdeckung herauswachsen können (EBERSTALLER-FLEISCHANDERL et al. 2008). 

Offene Ruderalflächen sollten so rasch wie möglich mit einer Pflanzendecke geschlossen werden.  
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Drüsen-Springkraut (Impatiens glandulifera) 

Kurzcharakteristik: 

Das Drüsen-Springkraut kommt überwiegend an luftfeuchten, grundwassernassen Standorten entlang 

von Gewässern, von der Ebene bis in etwa 1.000 m Höhe, in dicht geschlossenen Uferstaudengesell-

schaften und in Auwäldern vor. Es war ursprünglich eine Zierpflanze, ist aber seit etwa 50 Jahren bei 

uns vollkommen eingebürgert und inzwischen eine Charakterart der Klebkraut-Brennnessel-Gesell-

schaften (EBERSTALLER-FLEISCHANDERL et al. 2008). 

Das Drüsen-Springkraut ist eine einjährige Pflanze, die bis zu 4.000 Samen produzieren kann. In Ostös-

terreich kommt Impatiens glandulifera häufig in Weiden-Auwäldern, im Auengebüsch und in nitrophi-

len Saumgesellschaften vor (EBERSTALLER-FLEISCHANDERL et al. 2008). Als Ufervegetation tritt es am 

stärksten in Hochstaudenfluren als Dominanzbestand hervor (ESSL & WALTER 2002). 

Vorkommen in der Gemeinde: 

Aufgrund seiner hohen Ausbreitungsfähigkeit kann das Drüsen-Springkraut durch Windwurf oder Holz-

schlag freigewordene Waldflächen rasch einnehmen und so dicht besiedeln, dass kaum noch Licht auf 

den Boden fällt und eine natürliche Verjüngung des Waldes stark eingeschränkt ist. Ausgehend von 

Holzlagerplätzen breitet sich das Drüsen-Springkraut häufig entlang von Waldwegen aus bzw. wird 

durch Holztransport verschleppt. Es kann von Lagerplätzen aus rasch auf freiwerdende Waldflächen 

übergreifen. Auch entlang der Triesting tritt es an den Ufern in großflächigen Dominanzbeständen auf. 

Auswirkungen der Vorkommen: 

Die Vorkommen des Drüsen-Springkrautes in Mitteleuropa haben innerhalb weniger Jahrzehnte stark 

zugenommen. Die Neuausbreitung der Art erfolgt dabei entweder an zuvor vegetationsfreien Stellen 

oder als zusätzliche Vegetationsschicht stockwerkartig über vorhandener Vegetation. Die darunterlie-

gende Vegetation wird nicht unbedingt völlig verdrängt, aber durch die Beschattung jedenfalls ge-

schwächt. Dominanzbestände von Impatiens glandulifera entwickeln sich allerdings erst im Hochsom-

mer, sodass andere Pflanzen bis zum Frühsommer relativ ungestört wachsen können. Trotz der Einjäh-

rigkeit ist die Art extrem leistungsfähig. Die große Anzahl an Samen hat eine sehr hohe Keimrate, kann 

aber im Boden trotzdem eine kurzzeitige Samenbank aufbauen. 

Aus Untersuchungen von HEJDA et al. (2009) geht hervor, dass die Etablierung vom Drüsen-Springkraut 

keinen allzu großen Einfluss auf die Artendiversität der ursprünglichen Pflanzengesellschaften hat. Die 

Auswirkungen der Art auf die heimische Flora werden daher geringer eingeschätzt als jene anderer 

Neophyten.  

Das Drüsen-Springkraut wird nur von wenigen, nicht spezialisierten Insektenarten, wie Honigbienen 

und Hummelarten, aufgesucht. Somit fehlt an den springkrautbewachsenen Flächen das Nahrungsan-

gebot für andere Insektenarten.  

Die negativen Auswirkungen auf den Wasserbau und die Annahme, dass das Drüsen-Springkraut we-

gen der geringen Durchwurzelung des Bodens keinen Schutz gegen Ufererosion bietet, sind umstritten. 

Laut KOWARIK (2010) ist es fraglich, ob die Art die Erosionsgefahr an Fließgewässern tatsächlich erhöht. 

Möglicherweise ist sogar das Gegenteil der Fall, da die Art offene, durch Substratumlagerungen in der 

Aue entstandene Standorte rasch besiedelt und damit befestigt. 
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Weiters wird hier erwähnt, dass die Pflanzen Hautirritationen bei Menschen auslösen können (ÖWAV 

2013). 

Notwendigkeit und Möglichkeiten der Bekämpfung: 

Das Drüsen-Springkraut wird in Österreich, da es auch in naturnahen Lebensräumen invasiv auftritt, 

unter dem Kriterium der Erhaltung der Biodiversität als problematisch eingestuft (ESSL & RABITSCH 2002, 

2004). Der ÖWAV (2013) empfiehlt die Bekämpfung der Art neben naturschutzfachlichen auch aus 

wasserbaulichen Gründen.  

Die Bekämpfung des Drüsen-Springkrautes kann am einfachsten durch Erhaltung der Ufergehölze zur 

Beschattung der Ufer erfolgen.  

Als einjährige Pflanze ist Impatiens glandulifera leichter zu bekämpfen als mehrjährige Neophyten. 

Vorrangiges Ziel muss es sein, die Samenbildung zu unterbinden. Erfolgreiche Methoden sind Mähen 

oder Mulchen, wobei dabei vor allem der Zeitpunkt wichtig ist. Erfolgt die Maßnahme zu früh, kommt 

es zur Regeneration aus den verbleibenden Pflanzenteilen. Erfolgt sie zu spät, kommt es zum Nachrei-

fen der Samen an den geschnittenen Pflanzen. Der beste Zeitpunkt ist daher beim Auftreten der ersten 

Blüten Ende Juli. EBERSTALLER-FLEISCHANDERL et al. (2008) nennen als weitere wirkungsvolle Mittel Be-

weidung und Überflutung der Jungpflanzen von mindestens einer Woche Dauer. 

Die Samen der Pflanze sind auch ein effektives Mittel zur Fernverbreitung entlang von Gewässern. Sie 

bleiben etwa 7 Jahre lang keimfähig. Eine Ausbreitung erfolgt auch durch abgetriebene Sprossstücke, 

die sich rasch wieder zu neuen Pflanzen entwickeln können. Bei Bekämpfungsmaßnahmen muss daher 

sehr gründlich vorgegangen werden, und das Mähgut sollte entfernt werden. Dieses muss fachgerecht 

entsorgt werden, damit nicht über den Kompost eine weitere Verbreitung erfolgt. Ideal wäre die Ver-

wertung in Biogasanlagen. Baumaterial aus kontaminierten Böden enthält eine beträchtliche Samen-

bank und bedarf besonderer Beobachtung. 

 

Riesen-Bärenklau, Herkulesstaude (Heracleum mantegazzianum) 

Kurzcharakteristik: 

Der ursprünglich als Zierpflanze eingeführte Doldenblütler ist in ganz Österreich verwildert und inzwi-

schen eingebürgert. Heracleum mantegazzianum hat keine besonders hohen Standortansprüche. Gut 

wasserversorgte Böden werden allerdings bevorzugt. Die Art kann daher vor allem an Fluss- und Bach-

ufern, in Auwäldern und an Schottergruben angetroffen werden. Sie tritt bevorzugt auf nährstoffrei-

chen Böden auf (THIELE et al. 2007) und hat relativ hohe Lichtansprüche (OCHSMANN 1996).  

Der Riesen-Bärenklau erreicht mehr als 3 m Wuchshöhe und die hohlen Stängel werden am Grund bis 

zu 10 cm dick. Die weißen oder gelbgrünen Doldenblüten kriegen Durchmesser von bis zu 50 cm. Pro 

Pflanze werden 20.000 bis 50.000 Samen gebildet, die vom Wind vertragen oder auch vom Wasser 

verdriftet werden. Die Samen bleiben drei bis fünf Jahre keimfähig (MORACOVA et al. 2007). Die oberir-

dischen Teile sterben im Winter ab und nur der unterirdische Wurzelstock, bestehend aus einer bis zu 

60 cm langen Pfahlwurzel und dem sogenannten Vegetationskegel, bleibt erhalten. Aus diesem treibt 

die Pflanze im Frühjahr wieder aus. Heracleum mantegazzianum ist eine zwei- bis mehrjährige Art, die 

ein bis zwei Jahre nach der Etablierung des Keimlings zur Blüte gelangt und dann abstirbt. 
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Vorkommen in der Gemeinde: 

Der Riesen-Bärenklau konnte im Zuge der hydromorphologischen Untersuchungen nicht in der Ge-

meinde Hirtenberg gefunden werden. Aufgrund der potentiell starken Ausbreitungsgefahr und der ne-

gativen gesundheitlichen Auswirkungen auf Menschen (siehe unten) wird die Art dennoch in diesem 

Bericht erwähnt.  

In vielen Gegenden ist die Art noch völlig unspektakulär und tritt spontan entlang von Gewässern, auf 

Brachen und neben Fahrwegen auf. Die Art ist noch nicht invasiv und derzeit noch in Arealausweitung 

begriffen. Aus der Fortschreitung des bisherigen Auftretens und der Erfahrung aus Nord- und Osteu-

ropa ist aber mit einer zunehmenden Problemsituation zu rechnen (EBERSTALLER-FLEISCHANDERL et al. 

2008). 

Auswirkungen der Vorkommen: 

Die Art tritt vor allem spontan entlang von Gewässern auf (EBERSTALLER-FLEISCHANDERL et al. 2008). Die 

Samen bleiben bis zu drei Tage schwimmfähig (CLEGG & GRACE 1974) und werden mit Hochwässern im 

gesamten Augebiet verteilt. Die frühe und massenhafte Keimung (Anfang bis Mitte Februar) sowie das 

rasche Höhenwachstum (Anfang Mai beträgt die Wuchshöhe bereits ca. 1 m) sichern dem Riesen-Bä-

renklau einen Vorsprung vor potentiellen Konkurrenten (KOWARIK 2010). Es entstehen dichte, mono-

kulturartige Bestände, in denen, ähnlich wie bei Fallopia, die heimische Vegetation durch Konkurrenz 

um Raum, Licht und Nährstoffe zurückgedrängt wird (PYSEK et al. 2009). 

Größere Bestände von Heracleum mantegazzianum sind auch wasserbaulich relevant. Da die Wurzeln 

das Ufer nicht befestigen, erhöht sich an Fließgewässern die Erosionsgefahr (PYSEK 1991; ÖWAV 2013). 

Der Riesen-Bärenklau gehört außerdem zu jenen Arten, die eine Gesundheitsgefahr für den Menschen 

darstellen. Bei Berührung der Pflanzen bewirkt ein phytotoxisches Kontaktgift (Furanocumarine) eine 

Photosensibilisierung der Haut, die durch Sonneneinstrahlung zu Rötungen, Schwellungen und Ver-

brennungen führt (PYSEK et al. 2007; ÖWAV 2013). 

Notwendigkeit und Möglichkeiten der Bekämpfung: 

Von der Art geht eine Gefährdung für die Gesundheit aus. Eine Bekämpfung erscheint daher absolut 

erforderlich. Heracleum mantegazzianum ist außerdem aus naturschutzfachlicher und wasserbauli-

cher Sicht bedenklich, da die Art die Erosionsgefahr an Fließgewässerufern vergrößert.  

Die Art kann gut, wenngleich auch mühsam, mechanisch bekämpft werden (HARTMANN et al. 1995; 

PYSEK et al. 2007). Keimlinge können im Frühjahr aus dem Boden gezogen werden, Einzelpflanzen kön-

nen mit der Wurzel ausgegraben werden oder der Vegetationskegel kann im Frühjahr (Ende April) oder 

im Herbst (Ende Oktober) mit einem Spaten abgestochen werden. Die Wurzeln müssen dabei mindes-

tens 10 cm unter der Erdoberfläche durchstochen werden, damit die Pflanze nicht wieder austreibt. 

Diese Methode kann jedoch aufgrund des hohen Aufwands nur bei kleineren Beständen des Riesen-

Bärenklaus durchgeführt werden (KÜBLER 1995).  

Größere Bestände können zu Beginn der Blüte gemäht werden, bevor die Samen ausgebildet sind. Da 

die Vermehrung des Riesen-Bärenklaus sehr effizient ist, muss das Absamen verhindert werden. Eine 

Mahd vor der Blüte führt zu keinem Erfolg, da die Pflanze dann nicht abstirbt, sondern im nächsten 

Jahr wieder austreibt. Die Pflanze sollte daher möglichst nach der Blüte, aber vor der Samenreife 
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entfernt werden. Die Mahd muss im Abstand von zwei bis vier Wochen über eine Vegetationsperiode 

wiederholt werden (bis achtmal pro Jahr), da die Pflanze sofort wieder austreibt und neue Blüten bil-

det. Dies muss wegen der großen Samenbank im Boden auch einige Jahre wiederholt werden. Obwohl 

das regelmäßige Mähen über mehrere Jahre zur Schwächung der Pflanze führt, sind die Ergebnisse 

nach der Mahd nicht zufriedenstellend. Eine bessere Möglichkeit ist das Fräsen von großen Beständen 

bis zu einer Tiefe von mindestens 12 cm bis spätestens vor der Blüte. Anschließend sind die Flächen 

mit einer standorttypischen Saatgutmischung zu begrünen und allenfalls Gehölze nachzupflanzen.  

Bei einer mechanischen Bekämpfung muss Schutzkleidung getragen werden, um Hautkontakte mit der 

Pflanze zu vermeiden. Es ist besonders auf Spritzer aus der sehr saftreichen Pflanze zu achten. Die 

Beseitigung wird wegen der Gefahr der Hautreizungen infolge von Sonneneinstrahlung vorzugsweise 

bei bedecktem Wetter oder in den Abendstunden durchgeführt. 

Die Österreichischen Bundesforste vergleichen in ihrem Projekt „Neobiotamanagement im Biosphä-

renpark Wienerwald“, in Zusammenarbeit mit Umweltbundesamt und Biosphärenpark Wienerwald 

Management, unterschiedliche Methoden zur Eindämmung von besonders invasiven Neophyten-Ar-

ten. Der Riesen-Bärenklau wird auf mehreren Versuchsflächen entweder durch die Entfernung der 

Wurzelrübe durch Ausgraben oder durch das Abschneiden der Blütendolden und die Entfernung der 

Samenstände vor der Samenbildung bekämpft. 

 

Götterbaum (Ailanthus altissima) 

Kurzcharakteristik: 

Der Götterbaum ist ein großer, bis zu 30 m hoher, raschwüchsiger Baum, der früher als Futterpflanze 

für die Seidenraupenzucht angepflanzt wurde. Er verbreitet sich über Windverfrachtung der flugfähi-

gen Samen, aber auch über Stockausschläge und Wurzelsprosse. Er besiedelt sowohl trockene als auch 

feuchte, nährstoffarme wie nährstoffreiche Standorte, ist jedoch empfindlich gegenüber Winterfrös-

ten. Götterbäume profitieren daher vom Klimawandel und sind darüber hinaus sehr widerstandsfähig 

gegenüber Schadstoffen und Salz.  

Vorkommen in der Gemeinde: 

Der Götterbaum kommt stetig entlang der Fließgewässer, an Straßen, auf Brachen, in Trockenrasen 

und auf Bahntrassen vor und wird aufgrund seiner invasiven Ausbreitung in Österreich in diesem Be-

richt erwähnt. Auch in den Ufergehölzen an der Triesting und entlang der Leobersdorfer Bahntrasse 

stockt vereinzelt der Götterbaum. 

Auswirkungen der Vorkommen: 

Der Götterbaum kann ein bautechnisches Problem darstellen, da seine Samen in Spalten von Mauern 

und versiegelten Oberflächen keimen und es zu massiven Schäden an Schutzbauwerken und Gebäuden 

kommen kann. Die jungen Triebe zeichnen sich durch ein besonders rasches Wachstum aus; der Göt-

terbaum gilt als schnellwüchsigster Baum in Europa. Er verdrängt die natürlich vorkommenden Baum-

arten durch Abgabe chemischer Substanzen in den Boden (Allelopathie) und hat daher einen nachhal-

tig negativen Einfluss auf natürliche Waldgesellschaften.  
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Der ailanthinhaltige Pflanzensaft ist giftig und kann bei Menschen Hautreizungen auslösen, und der 

Blütenstaub kann allergische Reaktionen hervorrufen (ÖWAV 2013). Als problematisch erweisen sich 

nach einer Durchforstung im folgenden Sommer auf besonnten Bodenstellen in Massen keimende 

Götterbäume. Die Sämlinge lassen sich bis Mitte/Ende September vollständig mit der Wurzel ausrei-

ßen und treiben nicht mehr nach. Meist ist durch die Naturverjüngung der heimischen Baumarten be-

reits im nächsten Jahr der Waldboden soweit beschattet, dass kaum weitere Götterbäume keimen.  

Notwendigkeit und Möglichkeiten der Bekämpfung: 

Der Götterbaum war, einmal etabliert, bisher nur schwer zu bekämpfen. Sowohl Wurzelbrut, als auch 

die Boden-Versamung waren Grund für die Notwendigkeit von Langzeitpflege. Die raschwüchsigen 

Jungpflanzen sollten ausgerissen werden. 

In Kooperation mit der Universität für Bodenkultur konnte u.a. auf Flächen des Land- und Forstwirt-

schaftbetriebs der Stadt Wien ein neues Verfahren einer biologischen Schädlingsbekämpfung erprobt 

werden, das bereits nach wenigen Jahren gute Erfolge zeigt. Dabei wird der Götterbaum mittels eines 

spezifischen Isolats des heimischen Welkepilzes (Verticillium nonalfalfae) zum Absterben gebracht. Der 

Pilz breitet sich nach der Infektion in den Wasserleitungsbahnen des Baums mit dem Saftstrom aus 

und unterbricht den Wassertransport. Es folgt eine Welke bzw. ein Absterben von Kronenteilen und in 

weiterer Folge des gesamten Baumes. Seit 2019 ist das aus dem Pilz entwickelte Präparat Ailantex im 

Handel erhältlich und wurde seither in Ostösterreich bereits vielfach erfolgreich angewandt. 

 

Eschen-Ahorn (Acer negundo) 

Kurzcharakteristik: 

Der Eschen-Ahorn ist eine sehr genügsame Baumart, der große Trockenheit, aber auch längerfristige 

Staunässe tolerieren kann. Er wächst auf Ruderalstandorten genauso wie in naturnahen Auwäldern. 

Er ist eines der meist gepflanzten ausländischen Gehölze und auch heute noch im Garten- und Land-

schaftsbau im Einsatz. Aufgrund seiner Unempfindlichkeit gegenüber Luftverunreinigungen, Staub, 

Nässe und Trockenheit wird er gerne als Alleebaum verwendet.  

Der Eschen-Ahorn ist als kurzlebige Art an die Dynamik der Auen-Standorte angepasst. Ein weiblicher 

Baum kann über 50.000 Früchte bilden, die mit dem Wind verbreitet werden (BAUMGÄRTEL 2008). Auf 

Verletzung durch natürliche Faktoren oder bei Bekämpfungsversuchen reagiert er mit Stockausschlag.  

Vorkommen in der Gemeinde: 

Der Eschen-Ahorn konnte im Zuge der hydromorphologischen Untersuchungen in einzelnen Bestän-

den an der Triesting gefunden werden.  
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Auswirkungen der Vorkommen: 

Eschen-Ahornbestände haben derzeit noch keine wesentlichen Auswirkungen für den Wasserbau. Na-

turschutzfachlich gesehen sind die dichten Bestände jedoch von Relevanz, da sie insbesondere in Au-

wäldern invasiv die heimischen Baumarten verdrängen. Besonders im Bereich zwischen 0,5 und 2 Me-

ter über der Mittelwasserlinie besetzt die Art potentielle Silber-Weidenstandorte. Dichte Bestände des 

Eschen-Ahorns sind artenärmer als andere Auwaldgesellschaften. Die negativen Auswirkungen auf Ar-

tenzahlen und –abundanzen sind vor allem für die Krautschicht belegt (BOTTOLLIER-CURTET 2012), 

wodurch auch die Verjüngung heimischer Baumarten behindert werden kann (ESSL & WALTER 2005). 

Bei Beschädigung oder beim Schnitt reagiert der Eschen-Ahorn durch kräftigen Ausschlag aus der 

Stammbasis, allerdings bildet er keine Ausläufer oder Wurzelbrut. Der Eschen-Ahorn ist eine kurzlebige 

Art, die Vorwald-Charakter hat und nach 50 Jahren von anderen Baumarten abgelöst wird (EBERSTALLER-

FLEISCHANDERL et al. 2008).  

Außerdem gilt die Art als Allergieauslöser und hat daher negative gesundheitliche Auswirkungen (ESCH 

2001). 

Notwendigkeit und Möglichkeiten der Bekämpfung: 

Da der Eschen-Ahorn über nur mäßige Fernausbreitungsmechanismen verfügt, ist die Prävention von 

entscheidender Bedeutung. Übergeordnetes Ziel einer Bekämpfung ist die Verhinderung der Erstan-

siedlung, das heißt die Beseitigung von Samenträgern, also allen weiblichen Eschen-Ahorn-Individuen. 

Die enorme Ausschlagfähigkeit dieser Art macht eine mehrfache Wiederholung des Rückschnittes not-

wendig. Ringeln ist möglich, wegen der Beschränkung des Neuaustriebes auf den Stock (keine Wurzel-

brut) aber nicht notwendig. 

 

Robinie (Robinia pseudoacacia) 

Kurzcharakteristik: 

Die Robinie ist eine Pionierpflanze und bevorzugt trockene, warme Standorte. Der raschwüchsige 

Baum besiedelt lichte Wälder, Auen, Dämme, Ödland, Schuttplätze und felsige Orte des Tieflandes. Die 

Vermehrung erfolgt über Stockausschläge und Wurzelsprosse. Sie stellt geringe Standortansprüche 

und besitzt ein hohes Regenerationsvermögen sowie ein rasches (Jugend-)Wachstum und ist trocken-

resistent. Aufgrund dieser Pioniereigenschaften ist die Robinie weit verbreitet.  

Sie wurde häufig als Parkbaum und Bienenweide angepflanzt. Aufgrund ihrer Streusalz- und Emissi-

onsverträglichkeit eignet sie sich hervorragend als Stadt- und Straßenbaum. Auch in der Holzwirtschaft 

wurde sie aufgrund ihres witterungsbeständigen Holzes mit einem Kernholzanteil von über 90% häufig 

angepflanzt. Durch gezielte Anpflanzung ist die Robinie zur häufigsten fremdländischen Baumart in 

Österreich geworden (EBERSTALLER-FLEISCHANDERL et al. 2008). 

Vorkommen in der Gemeinde: 

Bei den hydromorphologischen Untersuchungen konnte die Robinie häufig in den Ufergehölzen ent-

lang der Triesting gefunden werden. Auf den Böschungen der Bahntrasse der Leobersdorfer Bahn 

wachsen ebenfalls häufig Robinien.  
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Auswirkungen der Vorkommen: 

Obwohl das harte und dauerhafte Holz der Robinie von der Holzwirtschaft geschätzt wird, ist sie ein 

problematischer Neophyt. Die raschwüchsigen Bäume können sehr dichte, monotone Bestände bilden 

und verdrängen die einheimischen Sträucher und Bäume. Durch unregelmäßigen Rückschnitt oder 

Mahd werden die Bestände durch Stockausschläge und Wurzelbrut noch dichter. Auf feuchten Bö-

schungen können Robinien außerdem destabilisierend wirken, da entlang von geschaffenen Hohlräu-

men und der Wurzeln Wasser in die Böschung gelangt und diese aufweicht (Erosionsgefahr). 

Zudem leben Robinien in Symbiose mit stickstoffbindenden Bakterien und tragen daher zur Stickstoff-

anreicherung im Boden bei. Dadurch werden die einheimischen Pflanzengemeinschaften, besonders 

in Trocken- und Halbtrockenrasen, gefährdet. Die an magere Verhältnisse gebundenen Pflanzenarten 

werden durch stickstoffliebende Arten verdrängt. In wärmeren Gebieten Österreichs trägt die Robinie 

zur Gefährdung von rund 30% der Trockenrasen bei (KOWARIK 2010). Sie kann bis zu 3 m/Jahr in Ma-

gerrasen eindringen und erreicht einige Meter Höhenwachstum innerhalb einer Vegetationsperiode. 

Alle Teile der Robinie sind giftig. Rinde, Samen und Blätter enthalten Lectine, die nach dem Verzehr 

Bauchschmerzen mit Übelkeit und Brechreiz hervorrufen. Für Tiere kann der Genuss tödlich enden.  

Notwendigkeit und Möglichkeiten der Bekämpfung: 

Robinien sollten nicht mehr angepflanzt werden. Innerhalb von wertvollen Lebensräumen, wie Mager-

wiesen und lichten Wäldern, sind diese Bäume zu entfernen. Die Bekämpfungsmethoden Kahlschlag 

und Rückschnitt sind jedoch wenig erfolgsversprechend, da die Robinie Wurzelbrut macht, und die 

Stöcke in jungem Alter sehr ausschlagfähig sind. Auch muss damit gerechnet werden, dass im Boden 

Samen mehr als zehn Jahre überleben und bei genügend Licht plötzlich keimen können.  

Um den Stockausschlag bei einer mechanischen Entfernung von Altbäumen zu unterdrücken, kann die 

Methode des Ringelns angewandt werden. Dabei wird die Rinde bis aufs Holz auf mindestens 20 cm 

Länge rund um den Stamm entfernt. Dabei muss man zunächst einen breiteren Steg stehen lassen, um 

den Saftstrom nicht vollständig zu unterbinden, denn sonst reagiert der Baum wie beim Fällen mit 

Stockausschlägen. Damit der Steg nicht eventuell vorzeitig durch starke Besonnung abstirbt, sollte er 

auf der Schattseite angelegt sein. Erst im zweiten Jahr wird dann auch der Steg entfernt und damit der 

bereits geschwächte Baum vollständig zum Absterben gebracht. Am effektivsten ist das Ringeln im 

Spätsommer, bevor die Pflanze die Nährstoffe aus den Blättern in die Wurzeln einlagert. Erst endgültig 

abgestorbene Bäume können aus dem Bestand entfernt werden. Die Kontrolle und Nachbehandlung 

von Wurzelsprossen und Stockausschlägen ist notwendig. Wo möglich, sollten aufgrund des klonalen 

Wurzelsystems alle Bäume im Bestand geringelt werden. 

Eine langfristige Bekämpfung der Robinie ist nur durch Beschattung möglich. Da es sich um eine Pio-

nierbaumart mit einem hohen Lichtbedürfnis handelt, wird sie im geschlossenen Waldgebiet beim wei-

teren Aufwachsen der Schlussbaumarten (insbesondere der Schattbaumart Buche) deutlich ge-

schwächt.  
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5.4 Schutz- und Erhaltungsziele in der Gemeinde 

• Erhaltung und Schaffung einer strukturreichen Agrarlandschaft in der Flur „Paradeis“ mit ei-

nem kleinteiligen Standortmosaik aus Brach- und Ausgleichsflächen, unbehandelten Acker-

randstreifen und Gehölzen. Diese kleinräumigen Strukturelemente sind wesentlich für zahlrei-

che gefährdete Vogelarten, u.a. Grauammer, Feldlerche, Schwarzkehlchen, Wachtel und 

Neuntöter. 

 

• Schutz und Pflege (Entbuschung) der kleinflächigen Halbtrockenrasen auf Rainen und Bö-

schungen. 

 

• Extensivierung der Nutzung der Pöllawiese, um den Anteil an Extensivgrünland in der Ge-

meinde zu erhöhen, v.a. als Lebensraum für Insekten und wiesenbrütende Vogelarten.  

 

• Erhaltung und Entwicklung von reich gegliederten Wald- und Ortsrandübergängen, z.B. durch 

Erhaltung, Pflege und Nachpflanzung von Landschaftsstrukturelementen, wie Bachgehölzen, 

Hecken, Feldgehölzen, Baumzeilen oder Einzelgebüschen. Waldränder besitzen essentielle 

ökologische Funktionen in Waldökosystemen (besonders auch für die Vogelwelt) und sollten 

in diesem Sinne gepflegt und erhalten werden. Gleichzeitig ist für viele Saumarten eine Durch-

lässigkeit von Waldrandbereichen (lichte Waldränder) von großer Bedeutung. Der Erhalt von 

linearen Gehölzstrukturen im Offenland ist auch relevant für Fledermausarten, welche in ho-

hem Maße auf Jagdgebiete im Offenland angewiesen sind. 

 

• Erhaltung und Verbesserung der Naturraumausstattung in den Wirtschaftswäldern durch 

Belassen von Totholz im Bestand im Besonderen mit einem Schwerpunkt auf starkes stehen-

des Totholz, Herstellung einer standorttypischen Baumartenzusammensetzung über eine na-

türliche Verjüngung, kein Einbringen von standortfremden und fremdländischen Baumarten, 

Verlängerung der Umtriebszeiten (Erhöhung des durchschnittlichen Bestandesalters ist von 

zentraler Bedeutung für den Vogel- und Fledermausschutz), Belassen von Altholzinseln (be-

sonders für höhlenbewohnende Arten) und gezielte Erhaltung von Horst- und Höhlenbäumen 

bei forstlicher Nutzung. 

 

• Schutz, Management und Revitalisierung der Fließgewässer und ihrer begleitenden Ökosys-

teme, wie z.B. Schwarz-Erlen- und Eschenauen, sowie Schaffung bzw. Wiederherstellung von 

Retentionsgebieten im Sinne eines modernen, ökologischen Hochwasserschutzes (u.a. als Le-

bensraum für Quelljungfer und Feuersalamander). Dies wäre zum Beispiel durch kontrollierten 

Verfall von Uferverbauungen, Rückbau von Querwerken und aktive Renaturierungen hart ver-

bauter Fließstrecken (wo aus Sicht des Hochwasserschutzes realisierbar) möglich.  

 

• Reduktion und Vermeidung der Einschleppung oder Verbreitung von invasiven und potenti-

ell invasiven Neophyten wie Götterbaum, Robinie, Goldrute, Drüsen-Springkraut, Stauden-

knöterich, Riesen-Bärenklau, Blauglockenbaum etc. u.a. bei Erdbewegungen, Pflanzungen und 

dementsprechende Bewusstseinsbildung der BürgerInnen. Sachgemäße Entsorgung des 

Schnittgutes bei Mähmaßnahmen des Staudenknöterichs an den Uferböschungen sowie be-

sondere Vorsicht bei mit Sprossstücken kontaminiertem Erdmaterial.   
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